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Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

W 72. Halle, Mittwoch den 27. März
Hierzu eine Beilage.

Bengchrichtigung.

1889.

Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pränumeration auf das zweite Quartal
dieſes Jahres, April bis Juni (mit 22 Sgr. bei unmittelbarer Abnahme von uns, mit 26/, Sgr. hei Bezug durch
die Königl. Poſtanſtalten) noch vor Ende dieſes Monats zu entrichten iſt. g

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen
bei den Königl. Poſtanſtalten ſo zeitig als möglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Intereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 21. März 1850. Expedition des Couriers.

Deutſchland.
Erfurt, d. 25. Maärz. Nachdem heute die fünfte Sitzung

des Volkshauſes von dem Alterspräſidenten v. Frankenberg
um 10 Uhr erooöffnet, das Protokoll verleſen und angenommen
worden war ſchritt man zur Praäſidentenwahl. Bei dieſer er
hielten die Abgg. Simſon 98, Fürſt v. Hohenlohe 63, v. Bo-
delſchwingh 9 und die Abgg. Gr. Schwerin und v. Brandt je
eine von 172 Stimmen. Zum Praſidenten wird der Abgg.
Simſon proklamirt.

Der Praſident Simſon tritt ſein Amt mit folgenden Wor-
ten an: Meine Herren! Jch uübernehme das ehrenvolle Amt,
zu dem Sie mich für einige Wochen haben beſtimmen wollen,
mit tiefempfundenem Danke und trotz dem Bewußtſein einer
kaum zureichenden Kraft, doch ohne Zögern. Denn ich habe
es erfahren daß dieſer Mangel reichlich aufgewogen werden
kann, wenn es gelingt, im Laufe der Geſchaftsordnung das
Vertrauen zu verdienen, das von Anfang nicht anders denn
als ein freies Geſchenk gebracht werden kann. Und ſo darf ich
zuverſichtlich hoffen, daß auch mir dieſes Vertrauen von keiner
Seite dieſes hohen Hauſes werde verſagt werden wenn ich mein
Amt handhabe ohne andere Rückſicht als die auf Geſetz,
Niemand zu Liebe und Niemand zu Leide!

zWie verſchieden, meine Herren! wir auch über die gegen

mäßig die Einſicht in der Bedeutung der Aufgabe, die uns aber
mals geſtellt iſt, der Aufgabe, die nach allem Mißlingen
immer von Neuem an uns herantritt, ohne deren gluckliche
Löſung wir kaum die Stelle bewahren werden, die wir inne
haben und ſicherlich diejenige nicht erreichen, die uns doch nach
dem Rathe der Vorſehung gegoönnt ſcheint unter den Volkern
der Erde. Bravo der Verſammlung.)

Und ſo wollen wir, meine Herren! an unſere Arbeit gehn
in billigem Einvernehmen unter einander, wie mit dem neben
uns ſtehenden, gleichberechtigten politiſchen Korper, und mit
den verbündeten Regierungen, die in klarer unbeirrter Einſicht
in die wahren Bedürfniſſe unſerer Nation uns an dieſe Stelle
gerufen haben, in dieſe alte ehrwürdige Stadt, in die ſchon
vor einem Jahrtauſend ein Köönig, den unſere Geſchichte mit
dem Beinamen des Deutſchen ſchmückt, deutſche Männer rief,
damit ſie ihm in der Regelung der öffentlichen Zuſtande zur
Seite ſtünden. (Bravo der Verſammlung.)

Laſſen Sie uns, meine Herren! in dieſem Sinne mit ent
ſchloſſenen Händen den Grund eines Baues befeſtigen helfen,
der bald die große Mehrzahl, einſt in ſeiner Vollendung alle
Stämme unſeres deutſchen Vaterlandes unter ſeinem ſchirmen
den Dache verſammeln wird. Noch einmal, meine Her
ren! gönnen Sie mir Jhr Vertrauen, und laſſen Sie ſich den
wiederholten Ausdruck eines innigen und tiefempfundenen Dan-

wärtige Weltlage urtheilen mogen, uns Alle durchdringt gleich kes gefallen. (Allſeitiges lebhaftes Bravo!) Von meinem



Rechte, meine Herren dieſe hohe Verſammlung zu vertreten,
mache ich den erſten Gebrauch ſicherlich mit Jhrer allſeiti
gen Zuſtimmung indem ich dem ehrwürdigen Greiſe, der
bis zu dieſer Stunde die einleitenden Geſchäfte dieſes Hauſes
geführt hat, in Jhrem Namen unſern Dank abſtatte und Sie
erſuche, ſich zum Zeichen Jhres Einverſtändniſſes von Jhren
Platzen zu erheben. (Die ganze Verſammlung erhebt ſich.

Bei der hierauf folgenden Wahl des Vicepraſidenten er
alten die Abgeordneten v. Schenk 97, Langerfeld 72, Ur-

uüchs 2, von Bodelſchwingh und Hergenhahn je Eine von 173
Stimmen. Der Abg. v. Schent wird demnach zum erſten
Vicepraſidenten proclamirt.

Bei der Wahl des zweiten Vicepraſidenten erhielten die
Abgg. Rüder 101, Urlichs 65, Langerfeld 7, v. Bodelſchwingh
und Keller je Eine von 175 Stimmen. Der Vorſitzende pro-
klamirt den Abg. Rüder zum zweiten Vicepraſidenten. Das
Ergebn'ß der Schriftfuührerzahl wird erſt morgen vom Praſiden-
ten bekannt gemacht werden. Am Schluſſe der Sitzung
veraumt der Präſident die nächſte auf morgen um
11uhr mit dem Bemerken an, daß der Verwal-
tungsrath Mittheilungen über den Stand der
deutſchen Verfaſſungs- Angelegenheit machen werde.

Von zuverläſſiger Seite geht uns ſo eben die Nachricht
zu, daß der Regierungs-Commiſſar, General- Lieutenant von
Radowitz, morgen, den 26. d. M., über die Deutſche
Angelegenheit im Volkshauſe das Wort nehmen werde.

(Erfurter Ztg.)
Berlin d. 23. März. Die heute ausgegebene Nr. 16

der Geſetz- Sammlung enthält das Geſetz, die Zoll- und
Steuerſaätze vom ausländiſchen Zucker und Syrup und vom in-
ländiſchen Rübenzucker betreffend.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen
c. c.verordnen unter Zuſtimmung beider Kammern, was folgt:

H. 1. Der H. 2 der proviſoriſchen Verordnung vom 18. Juni 1848
(Geſ. S. S. 163) wird aufgehoben. Dagegen wird der durch die Ver-
ordnung vom 1. Juli 1844 (Geſ. S. S. 182) für den Zeitraum vom
1. September 1844 bis dahin 1847 feſtgeſetzte und in Gemäßheit des
Erlaſſes vom 25. Juni 1847 (Geſ. S. S. 241) bis Ende Auguſt 1848
zur Anwendung gekommene Steuerſatz vom inländiſchen Rübenzucker
mit 1 Sgr. vom Zoll Centner der zur Zuckerbereitung beſtimmten
rohen Hlüben auch für den Zeitraum vom 1. September 1848 bis Ende
Auguſt 1850 beibehalten.

S. 2. Die Regierung wird ermächtigt, für den Zeitraum vom 1.
September 1850 bis Ende Auguſt 1853, unter Forterhebung der in der
proviſoriſchen Verordnung vom 18. Juni 1848, S. 1 (Geſetz Sammlung
S. 163) normirten Eingangszollſätze vom ausländiſchen Zucker und
Syrup, die Steuer vom inländiſchen Rübenzucker mit 3 Sgr. vom
r der zur Zuckerbereitung beſtimmten rohen Rüben erhe-

en zu laſſen.
S. 3. Unſer Finanz Miniſter wird mit der Ausführung des Ge

ſetzes beauftragt.
Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige-

drucktem Königlichen Jnſiegel.
Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850.

L. S,) Friedrich Wilhelm.
Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.
von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.
Desgleichen das Geſetz, betreffend die Verpflichtung der

Gemeinden zum Erſatze des bei öffentlichen Aufläufen verurſachten
Schadens.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen
2c. 2c.

verordnen unter Zuſtimmung beider Kammern, was folgt:
S. 1. Finden bei einer Zuſammenrottung oder einem Zuſammen

laufe von Menſchen durch offene Gewalt oder durch Anwendung der
dagegen getroffenen geſetzlichen Maßregeln Beſchädizungen des Eigen

t W er ike h Perſonen ſtatt dine r Werr andlungen ge eeſwrn e der gen geſchehen ſind für den dadurch ver

H. 2. Die im S. 1 feſtgeſtellte Verantwortlichkeit tritt nicht ein,
wenn die Beſchädigung durch eine von außen her in den Gemeindebe-
zirk eingedrungene Menſchenmenge verurſacht worden und in dieſem
Falle die Einwohner des letzteren zur Abwehr des Schadens erweislich
außer Stande geweſen ſind.

H. 3. Jm Falle des H. 2 liegt die Entſchädigungspflicht der Ge
meinde oder den Gemeinden ob, auf deren Gebiet die Anſammlung
oder von deren Bezirk aus der Ueberfall ſtattgehabt hat, es ſei denn,
daß auch dieſe Gemeinden erweislich nicht im Stande geweſen wären,
den verurſachten Schaden zu verhindern. Mehrere nach den vorſtehen
den Beſtimmungen verpflichtete Gemeinden 1 und 3) haften, dem
Beſchädigten gegenüber, ſolidariſch.

4. Hat in einer Gemeinde eine Beſchadigung der im S. 1 ge
dachten Art ſtattgefunden ſo iſt der Vorſtand der Gemeinde berechtigt
und auf Anſuchen des Beſchädigten verpflichtet, den angerichteten
Schaden vorläufig zu ermitteln und feſtzuſtellen. Bei dieſer Ermitte-
lung ſind die Jntereſſenten, ſo weilt als möglich, zuzuziehen.

H. 5. Wer von der Gemeinde Schadenerſatz fordern will, muß
ſeine Forderung binnen 14 Tagen prakluſiviſcher Friſt, nachdem das
Daſein des Schadens zu ſeiner Wiſſenſchaft gelangt iſt, bei dem Ge
meindevorſtande anmelden und binnen 4 Wochen praäkluſiviſcher Friſt
nach dem Tage, an welchem ihm der Beſcheid des Gemeindevorſtandes
zugegangen iſt erforderlichenfalls gerichtlich geltend machen.

ſ. 6. Bezüglich der Entſchädigungspflicht derjenigen Perſonen,
welchen eine ſolche nach Maßgabe der beſonderen Geſetze obliegt wird
durch vorſtehende Beſtimmungen nichts geändert. Der Gemeinde, wel
che ihrer Entſchädigungspflicht Genüge geleiſtet hat, ſteht der Regreß
an die für den Schaden nach allgemeinen Grundſätzen Verhafteten zu.

H. 7. Bis zum Erlaß eines allgemeinen Geſetzes über eine Ge
meinde, Bürger oder Schutzwehr ſind die Bezirks Regierungen er
mächtigt, auf den Antrag der Gemeinden die Errichtung eines bewaff
neten Sicherheits Vereins anzuordnen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei
gedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850.
I. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel
von der Heidt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.Die durch die Ereigniſſe der beiden letztverfloſſenen Jahre
unterbrochenen regelmäßigen Konferenzen des Kuratoriums der
Preußiſchen Bank haben wieder begonnen. Am 15. d. Mts.
verſammelten ſich die Mitglieder des Kuratoriums: der Handels
Miniſter, der Finanz-Miniſter, der Juſtiz- Miniſter und der
Geheime Ober Finanzrath Coſtenoble in dem Lokale der Haupt
bank. Der Chef der Preußiſchen Bank nahm an der Verſamm-
lung Theil, hielt darin, der Beſtimmung des 48. der Bank-
Ordnung von 5. Oktober 1846 gemaß, über den Zuſtand der
Bank und die darauf Bezug habenden Gegenſtände Vortrag
und gab allgemeine Rechenſchaft von ihren Operationen und Ge-
ſchäftseinrichtungen.

Berlin, d. 25. März. Der wuürttembergiſche Geſandte
hat ſeine Paſſe gefordert und iſt geſtern Abend abgereiſt. (M.3.)

Breslau d. 25. März. Das ſeither als der letzte Reſt
des im vorigen Sommer in Oberſchleſien zuſammengezogenen
Obſervationskorps in Myslowitz ſtationirt geweſene Granzkom-
mando iſt nunmehr von dort zurückgezogen worden. Alle
Gerüchte über eine bevorſtehende Mobilmachung des 6. Armee-
korps oder einzelner Truppentheile deſſelben entbehren jeder Be
gruündung.

Karlsruhe, d. 21. März. Die erſte Kammer ſchritt
heute zur Wahl zweier Mitglieder in das Staatenhaus des
Parlaments zu Erfurt. Der Antrag des Freiherrn von Rink,
dahin gehend, daß zur Gültigkeit der Wahl eine abſolute Stim
menmehrheit erforderlich ſein ſolle, wird von Sr. Durchlaucht
dem Herrn Fürſten zu Fürſtenberg in Anbetracht der Wichtigkeit
der Sendung unterſtützt und von den Kammern zum Beſchluß
erhoben. Bei der hierauf einzeln vorgenommenen Wahl treffen
21 (von 22) Stimmen den Praſidenten, Se. Großherzogl. Ho
heit den Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden. Derſelbe
ſpricht ſeinen herzlichſten Oank für das ihm durch die Wahl ge



gleich ſein innigſtes Bedauern, aus Geſundheits Rückſichten dem
ehrenden Auftrage nicht Folge leiſten zu können. Bei der
hierdurch nöthig gewordenen Erneuerung der Wahl fallen 17
Stimmen auf Hofrath Zöpfl; bei der darauf folgenden eben
falls 17 Stimmen auf Geheime Rath von Marſchall. Nach
dem die ſomit Gewahlten fur die ihnen von der Kammer zuge-
dachten ehrenvolle Miſſion ihren tiefgefühlten Dank ausgedrückt
hatten, wird die Sitzung geſchloſſen.

Karlsruhe, d. 23. März. Jn der geſtrigen geheimen
Abendſitzung der zweiten Kammer iſt, wie ich aus ſicherer Quelle
erfahren, die Verlegung der badiſchen Truppen nach
Preußen mit großer Stimmenmehrheit genehmigt worden.
Nur fünf ſollen dagegen geweſen ſein. (OPA.3.)

Stuttgart, d. 18. März. Jn der heutigen Sitzung der
Kammer waren die wenigen Worte, in welchen die Frage, ob
Adreſſe, ob nicht, verhandelt wurde, nicht ohne Bedeutung.
Sind ſie auch nicht niedergelegt in einer officiellen Entgegnung,
ſo werden ſie dennoch für die Regierung, ſo werden ſie dennoch
für Deutſchland nicht verloren ſein. Wir meinen die Worte,
welche Kapff, welche Goppelt, welche Reyſcher ſprach; ſie ſind
ein Lichtblick in der troſtloſen Oede der particulariſtiſchen Selbſt
ſucht der Krone und der verbiſſenen Zaähigkeit der Majorität der
Verſammlung. Kapff, der wackere und beharrliche Verfechter
des Bundesſtaates, wies mit tiefem Schmerze darauf hin, daß
die Entfremdung der deutſchen Stämme größer und dauernder
werden muſſe, ſeit Württemberg die ihm dargebotene Hand mit
Hohn und Härte zurückgewieſen; Goppelt wies mit der Ent-
rüſtung eines redlichen Mannes die Verdachtigungen zurück,
welche die Thronrede gegen die Regierung eines Volksſtammes
geſchleudert, dem Deutſchland die ſchonſten Seiten ſeiner Ge-
ſchichte danke; Reyſcher vor Allen trat den Schmähungen
eben dieſer Thronrede mit einer Kraft und Energie entgegen,
welche weſentlich dadurch geſteigert wurde, daß er ſich nicht für
einen unbedingten Anhänger des Bündniſſes vom 26. Mat gab.
„Wenn ich“ ſagte er „dem Antrage auf Tagesordnung
beitrete, ſo thue ich es, weil ich den j. tzigen Zeitpunkt nicht für
geeignet halte, die deutſche Frage zu beſprechen aber ich thue
es unter ausdrücklicher Wahrung der Rechte dieſer Verſammlung
hinſichtlich des neueren Drei Königs Bündniſſes, von welchem
wir durch die Thronr.de officielle Kenntniß erhalten haben, und
unter der ausdrücklichen Erklärung daß das Land keinen Theil
habe an jener gereizten Stimmung, die ſich in der Thronrede
gegen eine deutſche Großmacht und die mit ihr verbündeten
Staaten, den größeren Theil Deutſchlands, ausgeſprochen hat.
Eine ſolche Sprache beruht auf einer gaänzlichen Mißkennung
nicht blos der polniſchen Lage des Landes, ſondern auch der
Stimmung des Volkes, welches ſo wenig einen Krieg mit Preu-
ßen, als mit Oeſterreich wünſcht, welches überhaupt nicht län-
ger um dynaſtiſche Jntereſſen Krieg fuühren, nicht länger auf die
Einheit Deutſchlands verzichten will. Wir werden nicht nach
Erfurt gehen, aber wir wollen nicht entgegen ſein, daß von ir-
gend einer Seite aus ein umfaſſenderes Band fur die deutſche
Einigung angebahnt werde. Wir wollen abwarten, was in
Erfurt geſtiftet wird. Jſt es etwas Gutes und Bleibendes, ſo
wird es uns lieb ſein, und wir wollen nicht durch leidenſchaft
liche Angriffe unſeren ſpäteren Beitritt abſchneiden oder erſchwe-
ren. Wir wollen vor Allem auf den Traum einer württember-
giſchen Souverainetät verzichten: wir wollen nicht vergeſſen, daß
ein ſo kleines Land, wie Württemberg, nicht iſolirt bleiben darf,
ſondern kräftige Verbündete nöthig hat, die es zu ſchützen im

Stande ſind.“ (O. Ztg.)Sigmaringen, d. 21. März. Die fürſtl. Familie
iſt nun nach Badien Baden abgereiſt, wo ſie vorläufig bleiben
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ſchenkte Vertrauen der hohen Kammer aus, äußert aber zu- wird. Wie wir aus zuverläſſiger Quelle wiſſen, wird der koö
nigl. preußiſche Kommiſſar v. Spiegel am 24. Marz Duſſeldorf
verlaſſen und ſeine Reiſe nach den hohenzollernſchen Furſten
thuümern antreten, ſeinen Weg durch Baden nehmen und da
ſelbſt einige Tage verweilen, ſo daß er in ungefähr acht bis
zehn Tagen in Sigmaringen eintreffen wird, um das Land zu
übernehmen. Der Fürſt ſoll, wie wir hören, in acht Tagen
wieder aus Baden zurückkehren, um bei der Uebergabe des Lan
des gegenwärtig zu ſein. Das Gerücht, welches wir geſtern im
Stuttgarter Voltsblatte laſen, daß nämlich der Fürſt die Ueber
gabe wieder rückgangig zu machen ſuche, entbehrt jeden Grundes.

Darmſtadt, d. 22. März. Der zugleich mit den HH.
Graf SolmsLaubach und Birnbaum zum Mitglied des Staa
tenhauſes nach Erfurt ernannte Hr. Eigenbrodt hat ſich aus
perſönlichen Rückſichten gehindert geſehen, dieſe Miſſion anzu
treten und iſt nun an ſeine Stelle der Oberappellations- und
Kaſſationsgerichtsrath Heſſe von dem Großherzog ernannt
worden.

Hannover, d. 23. Maärz. Der Miniſter des Aeußern
Graf v. Bennigſen hat auf Ab. Hermann's Jnterpellation in
der II. Kammer folgende Antwort gegeben Zunachſt wiederholte
er die fruüher gemachte Angabe, daß eine förmliche Abberufung
des preußziſchen Geſandten nicht erfolgt ſei, indem die dabei
übliche Ueberreichung des Abberufungsſchreibens nicht ſtattge
funden habe. Die Sache verhalte ſich folgendergeſtalt. Am 7.
März habe der preußiſche Geſandte dem Miniſter der auswär
tigen Angelegenheiten mündlich die offizielle Anzeige gemacht,
daß er von ſeiner Regierung den Befehl erhalten habe, ſeinen
Poſten bis auf Weiteres zu verlaſſen. Die Motive hierzu ſeien
nicht mitgetheilt worden. Es habe demnach die hieſige Regie
rung keinen Anlaß gehabt, anzunehmen, daß jener Befehl der
preußiſchen Regierung eine politiſche Bedeutung habe, umſowe-
niger, als der preußiſche Geſandte ſchon mehrfach abweſend ge
weſen ſei. Als Mitglied der I. preußiſchen Kammer habe er
lange Zeit an den Berathungen dieſer geſetzgebenden Verſamm
lung theilgenommen und ſei erſt wenige Tage vorher von dort
zurückgekehrt geweſen. Außerdem ſei es bekannt, daß derſelbe
von der Stadt Berlin zu der Erfurter Verſammlung gewählt
worden. Unter dieſen Umſtänden habe die Vermuthung nahe-
gelegen daß der Befehl zur Abreiſe nur ertheilt ſei, um dem
Geſandten zur Beſorgung anderweitiger Geſchäfte Gelegenheit
zu geben. Erſt aus öffentlichen Blättern habe die Regierung
erfahren daß dem Befehle andere Motive untergelegen hätten.
Aus einer von dem preußiſchen Miniſterium der auswartigen
Angelegenheiten erlaſſenen Circulardepeſche, welche durch die
Zeitungen veröffentlicht worden, gehe hervor, daß der Befehl
in der Stellung ſeinen Grund habe, welche die hieſige Regie
rung zu dem Vertrage vom 26. Mai einnehme. An der Echt-
heit der Depeſche zu zweifeln habe er keinen Grund, obwohl
er auch die Echtheit nicht officiell verſichern könne. Er mochte
nun anheimgeben, nach dieſen Erklärungen die Angelegenheit
auf ſich beruhen zu laſſen, da dem Hauſe in der nächſten Zeit
würde Gelegenheit gegeben werden, ſich über die Verhältniſſe
näher auszuſprechen. Die Regierung werde in der nachſten
Zeit den Standen Vorlagen machen müſſen über die Stellung,
welche ſie in der deutſchen Frage annehme. Durch ein Regie
rungsſchreiben wurde die Ständeverſammlung bis zum 3. April
vertagt.Schwerin d. 22. Marz. Das Miniſterium hat heute
einen neuen Wahigeſetzentwurf der Abgeordneten vorgelegt, wo
bei um mit dem Miniſterium zu reden dasjenige Wahl
geſetz zum Grunde gelegt worden, „welches bei den Wahlen
zur II. preußiſchen Kammer und zu dem Erfurter Volkshauſe
günſtige Reſuliate geliefert hat.“ Außer der Dreiklaſſenwahl
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iſt in dieſem neuen Entwurf auch noch dem größern Grundbeſitz
ein bevorzugtes Wahlrecht eingeräumt worden um die noch
fehlende I. Kammer gewiſſermaßen zu erſetzen.
Oldenburg, d. 22. März. Jn der deutſchen Frage iſt
heute ein Schritt weiter geſchehen indem ein Antrag des Abg.
Finkh „daß unter Ausſetzung und Vorbehalt aller andern Be-
ſchlüſſe des Landtags die Staatsregierung erſucht werde, ſich
damit einverſtanden zu erklären, daß alle Beſchluſſe und Ver
fügungen des Erfurter Parlaments und der Unionsgewalt auf
das Großherzogthum Oldenburg keine Anwendung finden könn
ten, ſo lange Sachſens und Hannovers Verbleiben im Bünd
niſſe unentſchieden ſei“, nachdem noch der Miniſterpräſident v.
Buttel die entſcheidende Erklaärung abgegeben, die Verſammlung
möge nicht glauben, daß das Miniſterium dem Antrage abge-
neigt ſei, mit 31 gegen 13 Stimmen angenommen wurde.

Flensburg, d. 21. März. Seit heute ſtatter uns auch
das armirte daniſche Poſtdampfſchiff Waldemar ſeinen erſten
Beſuch ab ſodaß in unſerm Hafen augenblicklich drei daniſche
Kriegsdampfſchiffe liegen. Man ſpricht ſogar von noch zwei
andern, welche morgen hinzukommen ſollen.

Kiel, d. 24. März. Geſtern Abend traf der lang erſehnte
Departementchef des Auswartigen, Herr von Harbou, von
Berlin kommend, bei uns ein, und man erwartet in der mor-
genden, wenn auch geheimen, Sitzung Aufſchlüſſe uüber den
Stand der Friedens oder Waffenſtillſtands Angelegenheiten.
Jn der geſtrigen Sitzung bildete der Antrag: die Befugniß der
Regierung zur Ertheilung von Konzeſſionen zum Bau von Ei-
ſenbahnen den Hauptgegenſtand. Es war dieſes in Veranlaſ-
ſung der Bewilligung der Regierung zur Altona-Lübecker Bahn.
Die Debatte endigte damit, daß ein Ausſchuß zur Begutach-
tung der Konzeſſion und Berichterſtattung gewählt wird. So-
dann ein Antrag auf Errichtung einer ſchleswig-holſteiniſchen
Bank, welche vom Finanz-Departement eingebracht wird. End-
lich wird nun auch die ſchleswig-holſteiniſche Ritterſchaft die
Friedensfrage und die Landesſache zu einer Berathung machen.
Der Verbitter Graf Moltke-Grünholz hat eine General-
Verſammlung zu morgen hier einberufen, die ziemlich zahlreich
beſucht zu werden verſpricht.

Wien, d. 21. März. Jn Jſtrien hegt man fortwährend
die Beſorgniſſe einer Gewaltthat von Seiten der engliſchen
Flotte, indem die von England gegen Toscana geltendgemach
ten Entſchadigungsanſprüche leicht zu einem Zuſammenſtoße zwi-
ſchen engliſcher Seemacht und öſterreichiſchen Landtruppen in
Livorno führen konnten, wo alsdann freilich die adriatiſche Küſte
einem feindſeligen Beſuche des Admirals Parker blosgeſtellt wäre.
Sowohl in Trieſt wie bei Pola, wo die Marine ihre Vorräthe
hat, werden deshalb in großer Eile verſchiedenartige Fortifika
tionen angelegt, und während Oberſt Körber in Trieſt die
Strandbatterien in Stand ſetzen läßt, werden unter der Leitung
des Geniehauptmanns Türkheim in Pola einige Küſtenthürme
erbaut, deren ſchweres Geſchütz feindliche Fahrzeuge mit Erfolg
abzuhalten im Stande ſein ſoll. (D. A. 3.)

Wien, d. 22. März. Die Nachricht, daß mit dem kom-
menden Frühling bei Brandeis in Böhmen ein großes Lager
errichtet werden wird, gewinnt an Glaubwurdigkeit. Ebenſo
der bevorſtehende Einmarſch eines öſterreichiſchen Corps von
10,000 Mann in das Toskaniſche.

Geheimrath Delbrück iſt geſtern wieder von hier nach
Berlin abgereiſt. Wenn auch ſeine Miſſion keine vollkommen
geſcheiterte genannt werden kann, ſo ſcheint doch die hieſige Re
gierung viel zu ſtarr an ihren in der Denkſchrift niedergelegten
Plänen und Anſichten halten zu wollen, als daß eine Verſtaän
digung in kurzer Friſt zu hoffen wäre.

Die Armee in Böhmen iſt nun auf 85,000 Mann ge
bracht. Unſer Ueberfluß an militairdienſt tauglichen Pferden
iſt ſehr vermindert, man ſchatzt den Verluſt durch den Krieg
auf 50,000, was in Anbetracht der Thatſache, daß die Jnſur-
genten meiſtens Reitergefechte lieferten, eben nicht übertrieben
ſcheint. Es verlautet, daß die Pickelhauben auch bei uns ein
geführt werden ſollen.

Aus Egypten ſchreibt man der Preſſe daß Abbas Pa-
ſcha ſich befleißigt, die Civiliſation wieder zu zerſtören, die Me
hemed Ali ſo mühſam eingeführt hat. Alle Europäer Aerzte
ausgenommen werden ihrer Aemter entſetzt, Flotte und Jn-
duſtrie vernachlaſſigt.

Frankreich.
Paris, d. 22. März. Die geſtern in der National-

Verſammlung vorgelegten G.ſetz-Entwürfe in Betreff der Preſſe
und der Clubs finden heute faſt bei allen Journalen heftigen
Widerſpruch.

Lord Normanby ſoll dem Pra ſidenten der Republik mit-
getheilt haben, daß ſeine Regierung mit den neuen Zwangs-
Maßregeln der franzöſiſchen Regierung durchaus nicht einver-
ſtanden ſei.

Paris genießt der vollkommenſten Ruhe. Jeder verhehlt
ſeine Befürchtungen ſorgfältig oder giebt ſie wenigſtens nur
dadurch kund, daß er ſeine Ausgaben moglichſt beſchrankt. Jn
mehreren Arbeitszweigen iſt wieder nothgedrungenes Feiern ein-
getreten zahlreiche Werkſtätten ſind geſchloſſen und ſeit zwei
Tagen füllen ſich die Platze des Chatelet und des Stadthauſes,
ſo wie die benachbarten Quai's von Neuem mit beſchaftigungs-
loſen Arbeitern, wahrend man an den Thoren der Caſernen
und Lager den ganzen Tag über hungrige Ungluckliche erblickt.
Dies ſind die einſtweiligen Folgen des ſocialiſtiſchen Wahlſieges
am 10. März. Es heißt, daß bei der großen Revue, welche
am Charſamstage oder Oſtermontage im Gehooölze von Boulogne
durch L. Napoleon und Changarnier abgehalten werden ſoll,
eine Vertheilung von Kreuzen der Ehrenlegion an verdiente Of-
ficiere, Unterofficiere und Soldaten erfolgen wird.

Griechenland.
Trieſt, d. 19. März. König Oito wird erſt dann un

terhandeln, wenn die griechiſchen Schiffe in Salamis frei-
gegeben werden und die engliſche Flotte abzieht. Wir koönnen
uns vorſtellen, was Hr. v. Gros fur ein ſaures Geſicht zu die
ſer Erklärung machte, und es iſt in der That nicht abzuſehen,
wie er unter ſolchen Umſtänden ſeine Aufgabe löſen ſoll. Hier
hat man ſogleich das Wichtigſte, was uns ſoeben die Germania
aus Griechenland bringt. Das helleniſche Kabinet verläßt ſich
auf Petersburg. England aber ruüſtet ſich mit neuen Forderun-
gen. So nennt man bereits einen Erſatzanſpruch, mit welchem
Sir Th. Wyſe eheſtens wegen eines während der Revolution
beraubten Schiffes auftreten werde. Außer einer Abſchrift der
ſchon commentirten ruſſiſchen Note, die ein Kurier am 9. März
nach Athen brachte, hat man dort keine diplomatiſchen Acten
aus Rußland, erwartet ſie aber mit Spannung. Soviel iſt
gewiß, daß Hr. v. Gros bis zum 12. März nichts leiſten konnte.
Der t. k. Dampfer liegt im Piräeus. Von dort ſind auch eine
ruſſiſche Corvette mit einem ruſſiſchen General und der engli-
ſche Oampfer Spitfixe mit Depeſchen nach Konſtantinopel ab-
gegangen. Ueber die engliſchen Schiffe, welche nach den Dar
danellen gezogen wären, nirgend eine Andeutung. Die helleni-
ſche Corvette Ludwig iſt in Tſchesme.
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Der Prozeß Görlitz.
DOarmſtadt, d. 22. März. Der erſte Act des gerichtli

chen Dramas, genannt Proceß Görlitz oder Stauff, iſt vorüber.
Roch immer verhuüllt ein dichter Schleier den Hintergrund. Der
Praſident laßt kein Mittel unverſucht, das möglicherweiſe, wenn
auch nur als ein kleiner Schritt zur Erſtrebung des fernen Zie-
les erſcheinen könnte. Jn der heutigen Vormittagsſitzung wurde
mit der Verleſung von Actenſtücken fortgefahren.

Die Nachmittagsſitzung begann mit der Vernehmung der
Dienſtmagd Katharine Louiſe Born von Heubach. Sie war
1844 ein Jahr lang Magd im Goörlitzſchen Hauſe, weiß aber
nur anzugeben, daß die Grafin ſtreng und ſehr „genau“ gewe-
ſen; ſie habe Alles verſchloſſen, ſelbſt den Holzſtal von einer
Neigung derſelben zu geiſtigen Getränken will ſie nichts bemerkt
haben. Sodann ward Chriſtian Leicht weiß, Actuar bei dem
hieſigen Stadtgericht für Unterſuchungsſachen, vernommen. Er
führte das Protocoll bei Aufnahme des Augenſcheins am Mor-
gen nach der Schreckensnacht, und deponirt. Schon auf dem
Hinwege habe er darüber nachgedacht, auf welche Art die Gra-
fin umgekommen ſein möge. Zufall ſei ihm als die wahrſchein
liche Urſache erſchienen. Nachher ſei ihm das Benehmen des
Grafen ſonderbar vorgekommen er ſei immer anweſend geblie-
ben und habe eine gewiſſe Renitenz an den Tag gelegt, beſon-
ders in Bezug auf die Secirung der Leiche, gegen welche er mit
dem Beiſatz proteſtirt habe, daß ſich ſeine Gattin dagegen aus-
geſprochen habe und er Beſchwerde führen werde. Den Zwei
fel, ob Unglück gewaltet, habe er mit nach Hauſe gebracht
Nachdenken während der Nacht habe ihn zu der Vermuthung
geführt, daß die Gräfin ermordet worden ſei. Er habe ſich
Notizen gemacht und dieſe dem Dr. Graff zugeſtellt, der ſeine
Vermuthung getheilt und auf Vornahme der Section habe drin
gen wollen. Zeuge gedachte hierauf der Verfügung, daß die
Unterſuchung nicht fortgeführt werden ſolle, wie der Wiederauf-
nahme derſelben nach dem Vergiftungsverſuch, und fügte hinzu:
Er wolle ſeine Vernehmung noch benutzen, um anzugeben, er
habe am Halſe der Leiche Blutſpuren und Blutſchaum wahr-
genommen. Nach Vernehmung noch zweier Zeugen fordert der
Präſident den Profeſſor Biſchoff auf, den Geſchwornen den
von ihm in dem Anatomiegebaäude in Gießen mit einer Leiche
vorgenommenen Verbrennungsverſuch zu ſchildern, jedoch von
ſeinem Vortrag alles auszuſchließen, was den Charakter eines
Gutachtens, das er ſpäter zu erſtatten habe, trage. Zeuge
thut dieſes in einem ausführlichen, in einer Reihe von Ein-
zelheiten beſtehenden Vortrag, dem das Publikum, beſonders
der gebildete Theil deſſelben mit Jntereſſe folgt. Am Schluſſe
ſeiner Rede zeigt Prof. Biſchoff den Geſchwornen, unter nahe-
ren Erläuterungen, den verkohlten Kopf. Der Verſuch hat den
Zweck, zur Beantwortung der Frage beizutragen, ob anzuneh-
men ſei, daß die zwei Fuß von dem in Brand ſtehenden Cau-
nitz liegende Leiche der Gräfin durch dieſen Brand in den Zu-
ſtand verſetzt worden, in dem ſie gefunden ward. Hierauf for-
dert der Präſident den Dr. Graff auf, den Geſchwornen eine
Mittheilung über den von ihm hier an einer Leiche angeſtellten
Verſuch (durch Verbrennung des Kopfes mit angezündetem
Weingeiſt) zu machen. Dies geſchieht, und Zeuge bekundet das
Ergebniß ſeines Verſuchs an dem verkohlten Kopfe. Dieſes
Experiment hat den Zweck, zur Ermittelung des Umſtandes bei-
zutragen, ob die Leiche der Gräfin durch eine beſondere Opera-
tion in den bekannten Zuſtand verſetzt worden ſei. Es erſcheint
dies jetzt als wahrſcheinlich, weil die experimentirende Verkoh-
lung des Kopfes große Aehnlichkeit hat mit der des Kopfes der
Leiche der Grafin, und Dr. Graff hervorhob, die von ihm vor-
genommene Operation noöthige nicht, ſich zu entfernen er nebſt
andern Perſonen habe dem ganzen Verbrennungsprozeß veiwoh

nen können, der nur fünf Viertelſtunden gedauert habe (der von
Prof. Biſchoff angeſtellte Verſuch hatte mehrere Stunden in An
ſpruch genommen Dr. Heumann, welcher die Leiche der Gräfin
in der erſten Zeit geſehen, ſtellte, aufgefordert, Vergleichungen
zwiſchen dem von Dr. Graff vorgezeigten Kopfe und dem jener
Leiche an. Was menſchlicher Wille und Scharfſinn vermag, um
der Wahrheit naher zu kommen, geſchieht. Welches Ergebniß
auch der Prozeß haben wird, ſo viel iſt gewiß, daß er das Wiſ-
ſen vermehrt.

Stadt-Theater in Halle.
Herr und Frau Beyerle, Balletmeiſter und Solotänzerin vom

Stadttheater in Leipzig haben uns durch einige Gaſtvorſtellungen erfreut,
die um ſo mehr einer öffentlichen Beurtheilung werth erſcheinen, als mög
licher Weiſe denſelben ein weiteres Auftreten derſelben folgen dürfte. Die
Leiſtungen derſelben zeichneten ſich alle durch eine ungemeine graziöſe Ge
wandtheit und exacte Präciſion aus. Meiſterhaft war in dem pas de
Ueurs der Ausdruck lyriſcher Empfindung, beſonders von Seiten der Frau
Beyverle, deren äußeres Auftreten ſchon durch ihre ſchöne Geſtalt einen
erfreulichen Eindruck macht. Eine gleich gute Leiſtung war das pas du
péri. Vor Allem aber haben die Gäſte lebhaft durch die beiden National
tänze angeſprochen, deren Ausführung ſowohl was Eleganz, Feinheit
und Grazie aller Bewegungen anbetrifft, ganz vortrefflich war, als auch
in der Mimik, im ſprechenden Ausdruck aller Geſten und des Minenſpiels,
in der ſegenannten körperlichen Beredſamkeit einen ausgezeichneten
Kunſtgenuß bot. Sollte das Gaſtſpiel des genannten Künſtlerpaares ſich
noch verlängern, was dem Publikum gewiß ſehr angenehm ſein würde,
ſo würden wir vor Allem um eine Wiederholung jenes Oeſterreich. Na
tionaltanzes und der Böhm. National- Polka gebeten haben und wir ſind
gewiß, daß Herr und Frau Beyerle ſich den Dank des Publikums der
den in hohem Maße ſchon geſpendet wurde, von Neuem verdienen wür

en.

Kunſt-Nachricht.
Zu Herrn Reimelts Benefiz wird nächſten Mittwoch

den 27. März die „Deborah“ von Moſenthal zum letz-
ten Male zur Aufführung gelangen. Die Deborah“ iſt ein
Stuück, welches zu den beſten Erzeugniſſen der dramatiſchen
Muſe der Neuzeit gehört, und welches kennen zu lernen gewiß
im Jntereſſe eines jeden Gebildeten liegt. Mogen dies diejeni-
gen beachten, die bis jetzt nicht Gelegenheit hatten, die Deborah
zu ſehen. Deſſen ſind wir gewiß, daß, wer ſie einmal geſehen,
gern und mit erneutem Jntereſſe ein zweites Mal ſich an ihr
erfreuen wird. Neben dieſer Theilnahme für das Stuck haben
gewiß auch unſere Theaterfreunde noch eine perſönliche für
Herrn Reimelt. Hr. R., der als ein Anfaänger in jeder Be-
ziehung zu uns kam, hat während des verfloſſenen Winters
wirklich ſo bedeutende Fortſchritte gemacht, daß es Ref. eine
Freude geweſen iſt, ſeinen Leiſtungen zu folgen. Moge es alſo
das Publikum am Mittwoch an der einem jungen Künſtler ſo
nothwendigen Anregung nicht fehlen laſſen, möge ein recht
zahlreicher Beſuch dem Herrn R. einerſeits ein Zeichen des
Dankes fur fleißiges Bemühen bieten, andrerſeits eine Veran
laſſung ſein, dieſes Bemühen fort und fort gewiſſenhaft zu

ſteigern. F.Fonds und Geld Cours.
Berlin den 25. März.
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Weizen 35 41

Getreidepreiſe.
(RNach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 25. März. (Nach Wispeln.)
Gerſte 179 20Roggen 26 27 Hafer 14 457 16

Berlin, den 25. März.
Weizen nach Qualität 47——53
Roggen loco 25--27

pr. Frühjahr 24 Br. 24 G.
Mai/ Juni 24 Br. 24 G.
Juni Juli 25 Br. 25 G.Juli Auguſt 25*/, Br. 25 bz. u. G.
September Oetober 26 Br. 26 G.

Gerſte, große loco 20—-22
kleine 17--19

Hafer loco nach Qualität 15--17
pr. Frühjahr 50pfd. 148 Br.

Erbſen Kochwaare 30——32
Futterwaare 27——29

Rüböl loco 12 bz. u. Br., 12 G.
pr. März 12 Br. 12 u. 12 bz. u. G.
März April 11 Br. 112, G.
April Mai 112, Br. 11 à 7 bz. u. G.
Mai Juni 11 Br. 11 G

c

Br., 11 G.
ept./ Oct. 11, t 2Leine We Br., 11, 11 u. bz. u. G.

pr. März April 11 Br.
pr. April Mai 11

Mohnöl 15
Palmöl 12 à 12
Hanföl 14
Südſee-Thran 12 à 12
Spiritus loco ohne Faß 13 à bz.

2 mit Faß pr. März April 13
April Mai 137 f. Br. 13 bz. u. G.
Mai/ Juni 14 bz. u. Br. 13 G.
Juni Juli 14 Br., 14 G.Juli Auguſt 15 Br. 148/, bz. G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 25. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 5 Zoll.
am 26. März Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 5 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 25. bis 26. März.

Jm Kronprinzen Jhre Königl. Hoheit die Frau Herzogin v. Orleans
m. Gef. Hr. Hofmarſchall v. Rantzau a. Mecklenburg. Hr. Ritter
gutsbef. v. Rath a. Duisburg. Hr. Rentier v. Rath a. Köln. Hr.
Gutsbeſ. Bertrand a. Schweidnitz. Hr. Bergmſtr. v. Bärmann a.
Halberſtadt. Die Hrru. Kaufl. Janſen a. Leipzig Neuſchäfer a.
Magdeburg, Nieſchulz a. Bremen.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Kaufl. Rathſam u. Schuchard a. Magde
burg Faber a. Göppen, Bernſtein a. Würzburg. Hr. Amtm. Schön
holz a Bielefeld. Hr. Architekt Hohndorf a. Breslau. Hr. Jngen.
Streit a. Kaſſel.

Goldnen Ring Frl. Maſchke u. Frau Dr. Wiegand a. Dresden. Die
Hrrn. Kaufl. Keck a. Dürrmenz, Warnecke a. Collin. Hr. Rechts
anwalt Seeligmüller u. Hr. Poſthalter Nägler a. Cönnern. Hr.
Gutsbeſ. Beer a. Bielſtein. Hr. Stad. Lange a. Berlin.

Engliſcher Hof Die Hrrn. Kaufl. Metzler a. Offenbach, Klotz a.
Reichenbach. Hr. Dr. med. Schmidt a. Prag. Die ik.Ehrich u. Siegel a. Berlin. Prag vren. Partie

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Biſchoff u. Moritz a. Magde
burg, Ritter u. Sperber a. Gotha. Hr. Gutsbeſ. Pankow a. Jch
tershauſen.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Scheidemann a. Brandenburg,
Croß a. Berlin, Lindwurm a. Minden, Hoffmann a. Augsburg. Hr.
Gutsbeſ. Schönholz a. Bergsdorf. Hr. Rent. v. Schach a. Dresden.
Hr. Apoth. Jordan a. Berlin.

Schwarzen Bär: Hr. Buchhdl. Reiſender Menge a. Weimar. Hr.
Seifenfabrik. Perutz a. Ballenſtedt.

Zur Eiſenbahn Hr. Oberlandesger.Afſeſſor v. Römer a. Königsberg.
Hr. Lieut. Kindermann a. Düſſeldorf. Die Hrrn. Kaufl. Büchtau
a. Voiſſau, Kramer a. Breslau, Holberg a. Berlin. Hr. Stud.
Beutler a. Dresden.



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf

beim
Königl. Preuß. Kreisgerichte zu

Halle a. d. S., 1. Abtheilung.
Das zu Teutſchenthal sub Nr. 43

belegene Nr. 21 im Hypothekenbuche ein
getragene und dem Muſikus Gottlieb
zugehörige Wohnhaus mit Hof und Gar-
ten, nach der, nebſt Hypothekenſchein und
Bedingungen, in der Regiſtratur eine
Treppe hoch, Zimmer Nr. 14 einzu
ſehenden Taxe, abgeſchätzt auf 555
10 und nach Abrechnung eines in lite
befangenen Streifens Garten auf 547
ſoll
am 26. April d. J. Vormittags 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, eine
Treppe hoch, Zimmer Nr. 5, vor dem
Deputirten Herrn Obergerichts Aſſeſſor
Thümmel meiſtbietend verkauft werden.

Die zur Beziehung von WittwenPen-
ſionen aus der Königl. General Wittwen
Kaſſe zu Berlin berechtigten Damen kon
nen ihre am 1. April d. J. für das halbe
Jahr bis 30. Septbr. d. J. fälligen Pen-
ſionen bereits den I. April am
2ten Oſterfeiertage, und dann bis
zum A. April von früh 8 bis
Abends 6 Uhr bei dem Commiſſarius
der Königl. Preuß. allgemeinen Wittwen-
Verpflegungs-Anſtalt, Ober-Bergrevi-
ſor Dr. Thiele zu Halle Promenade
Nr. 1486), gegen vorſchriftsmäßige Quit-
tung in Empfang nehmen.

e m

Die Berechtigung zum alleinigen Auf
kauf der Hadern in dem Herzogthum C
then d. d. E. alſo in allen Alt-Cöthen
ſchen Städten und Doörſern ohne Aus-
nahme, ſoll von Oſtern d. J. ab auf 6
Jahre alſo bis Oſtern 1856 öffentlich an
den Beſtbietenden anderweit verpachtet
werden.

Wir haben zu dem Ende auf den
10. April d. J.

Termin anberaumt und fordern Pachtlu-
ſtige auf, ſich gedachten Tages Vormittags
um 10 Uhr in dem Locale der unkterzeich-
neten Herzogl. Regierung einzufinden und
nach Anhoöoörung der Verpachtungs-Bedin-
gungen ihre Gebote zu Protocoll zu geben.

Fremde und unbekannte Bieter müſſen
ſich wegen ihrer Zahlungsfahigkeit genü-
gend ausweiſen, auch erforderlichen Falls
eine Caution von 50 Rthlr. baar oder
durch annehmliche Bürgen und gute Do
cumente beſtellen.

Cöthen, den 14. März 1850.
Herzogl. Anhalt. Regierung.

Abtheilung für die Finanzen.
W. Bramigk.

Realſchule in Halle. Auetion.Zur Prüfung der in die Realſchule auf. Dienstag den 2. April d. J. früh 9 Uhr
zunehmenden Schüler werde ich vom 3. werden in der Mühle zu Zöſchen bei
bis 5. April e. in den Vormittagsſtunden Merſeburg Möbel, 1 Kutſchwagen, 1
in meiner Wohnung bereit ſein, und wür- Droſchke, 1 Tafelſchlitten, Pferde, Rind-
de ich es gern ſehen, wenn mir am Z. die vieh, Kutſch und Ackergeſchirr für Pfer
Einheimiſchen, und am 4. und 5. die Aus de, zwei 4zöllige Ruſtwagen 2 Ackerwa
wartigen zugeführt wurden.

Jnſpector Ziemann.

Die bei Deſſau belegenen beiden Zie-
geleien ſollen mit den dazu gehörigen Wirth
ſchaftsgebäuden c. auf 6 Jahre, von Jo-
hannis 1850 bis dahin 1856,

am 2. Juni e. Vormittags 10 Uhr
vor Herzogl. Regierung allhier im Wege
des Meiſtgebots einzeln verpachtet werden.

Die Pachtbedingungen ſind gegen die
Copialien bei unſerer Canzlei zu bekommen.

Deſſau, den 17. Marz 1850.
Herzogl. Anhalt. Regierung.

F. v. Baſedow.

Holz verkauf.
Jn der Oberfoörſterei Biſchofrode ſollen

Freitag den 5. April d. J.
aus dem Unterforſt Gr. Oſterhau-

ſen, Schlag Reinholz:
circa

23 Stück EichenNutzſchäfte, incl. 3 Stück
Fleiſchklotze,

47 Stück Birken-Nutzſchäfte,
2 e Linden-Nutzſchäfte,

30 Schiffs- und Kahnknie,
7 Klaftern Eichen-Nutzholz 1. Sorte,

4 do. do. 2.90 Schock Reife, Bohnenſtangen ec.,
60 Klaftern Eichen-BrennholzScheite,
4 Birken-Brennholz,
4 Esspen-Brennholz,

20 Eichen-, Birken- und Es-
penKnuüppelholz,

35 Schock Abraum-80 Stamm- Wellen
zu Kaufluſtige ſich Vormittags 9 Uhr
auf vorgedachtem Schlage einfinden wollen.
Zahlungen für erſtandene Holzer können
gleich nach Beendigung des Termins an
Ort und Stelle geleiſtet werden.

Biſchofrode, den 25. März 1850.
Der Oberfoörſter Keuffel.

öffentlich meiſtbietend verkauft werden, wo

Von einem renommirten Hauſe habe ich
einen bedeutenden Vorrath Cigarren ent-
nommen und kann dieſelben als eine ſehr
gute, kräftige und abgelagerte Waare em-
pfehlen, noch zumal da bei den jetzigen
Tabacksverhaltniſſen ſolche preiswürdige Ci
garren ſich nicht wieder ſo herſtellen laſſen.

Lauchſtädt, d. 25. März 1850.
A. Vorpahl.

jgen, Pfluge, Eggen, Walzen, Waſch
und Milchgefäße, Fleiſchgefäße, überhaupt
alle in der Landwirthſchaft vorkommende
Gerathſchaften, meiſtbietend gegen gleich
baare Zahlung in Courant verkauft.

Bekanntmachung.
Auf der gewerkſchaftlichen Braunkoh-

lengrube Louiſe bei Teutſchenthal
ſind von jetzt ab wieder ganz gute klare
Braunkohlen zu beziehen, welches einem
geehrten Publikum hierdurch bekannt ge-
macht wird.
Teutſchenthal, d. 24. März 1850.

G. Heinrich I.,
Schichtmeiſter.

e

Eine Ladung gute Speiſe- und Saa-
men Kartoffeln ſind im Ganzen und Ein
zelnen wieder zu haben bei

G. Pätzold, Leipziger Straße.

Einen Lehrburſchen braucht
Naundorf, Backermeiſter,
Leipziger Straße Nr. 314.

Zu den bevorſtehenden Feſttagen em-
pfehle ich mich mit Beſtellungen aller Ar
ſtikel im Gebiete der Conditorei, ſo
wohl auf Paſteten aller Gattungen wie
auf Hefen- Waare und allen nur mogli-
chen Torten in ganz neuen Deſſeins, als
beſonders: Louiſentorte, weiße Da-

mentorte, welſche Nuß- u. Gen-
fer-Torte. Stets ſind echte Bruſt
Malzbonbons vorrathig, à W 10
beim Conditor H. Grotjan, Ran-
niſche Straße Nr. 506, parterre rechts.

3 geübte Schreiber, welche auch im
Rechnen Routine haben, finden dauernde
Beſchaftigung. Frankirte Adr. mit B. F.
bezeichnet bittet man in der Expedition des
Couriers niederzulegen.

Jn meinem an der Promenade Nr.
1492 b. gelegenen Hauſe ſind zwei ſehr
freundliche Wohnungen, die eine zum 1.
April, die andere zum 1. Mai, zu ver
miethen. Auch iſt das Haus ſofort zu
verkaufen. Ch. Graeger.

Meine ſchönen weiße und rothe ISA2r
BergWeine, das Quart 8 die
Flaſche 6

Gute Landweine das Quart zu 5
ohne Glas, empfiehlt

W. Fürſtenberg.
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Italieniſcher Zahn-Maſtix.
Unterzeichneter hat n r n er den von dem Konigl. Baier-

ſchen Miniſterium conceſſionirten und a
Jtalieniſchen Zahn-Maſtir

dem Kaufmann Herrn Wranz I [Firrx W Nr. 1804/5, in Kommiſſion übergeben
aſelbſt das Original -Gläschen mit Gebrauchs Anweiſung zu20 Sour verkaufen läßt. Die Wirkung dieſes Maſtix Leſtertg

in faſt augenblicklicher Stillung der heftigſten durch hohle Zähne entſtehenden
Zahnſchmerzen, indem er den Zahn ausfuüllt, darin feſt wird, ihn wieder
brauchbar macht und das weitere Faulen deſſelben verhindert. Die
großen Vorzüge dieſes Jahn-Maſtix ſind durch deſſen lebhaften Verſchleuß
ſeit zehn Jahren, ſo wie durch eine Menge Zufriedenheits-Zeugniſſe von glauwß
würdigen und achtbaren Perſonen über deſſen erſtaunliche Wirkung hinlaänglich
anerkannt, und kann ſonach dieſes ſo ſehr erprobte Mittel allen Zahn-Leidenden
ewiſſenhaft anempfohlen werden.

F. A. Ravizza in München.
e e

Ed. Jchon in Bremen
iehlt Auswanderungsluſtigen nach NewYork Baltimore, New Or-e und Franeisko die aller billigſten Ueberfahrtsgelegenheiten in

ſchönen ſchnellſegelnden Dreimaſtern erſter Klaſſe. Die Preiſe ſind gefallen und
iſt ermachtigt Schiffscontracte fur mich abzuſchließen der Haupt Agent

Franz Laage.

Leipziger Meßanzeige von Robert Jahn,
Ritterſtraße Nr. 5, neben der Buchhandlerbörſe.

Beſte engl. Hanſzwirne, Hanfgarn, Doppel- und Beſtechgarne, engl. Schuh-
zeuge, als: Laſtings, Sammete; ferner baumwollene und ſeidene Einfaßbander,
Litzen u. ſ. w.

NB. Commiſſionslager von Nageln und Abſatzſtiften aus der Fabrik von Gu-
ſtav Jahn in Dorf Mitweida.

Anzeige für Neiſende nach Amerika.
re Beſonders zu empfehlende Gelegenheit für Cajüte und

e Zwiſchendeck Paſſagiere.Nach Quebec (in Canada)
wird am 15. April expedirt das ſchöne ſchnellſegelnde preußiſche Schiff Marie
Frederike“, Capitain W. F. Schmidt.

Paſſagepreiſe im Zwiſchendeck incluſive Beköſtigung und Kopfgeld:
fur jede erwachſene Perſon 31 Preußiſche Thaler,
Kinder unter 10 Jahren 24 do. do.

Kinder unter 1 Jahre ſind frei.

S Für diejenigen Paſſagiere, welche nach den weſtlichen Staaten Ame-
rika's wollen, z. B. Buffalo, Rocheſter, Wisconſin u. ſ. w., iſt es
zweckmaßig und gelderſparend, nach Quebee ſich einzuſchiffen, indem nicht allein
das Paſſagegeld viel billiger als nach New

benannten Plätzen befördert.
Nähere Auskunft ertheile ich auf portofreie Briefe,

J. FIansfeldt,Engliſche Planke Nr. 1A in Hamburg.
Einige Wispel gute Hornſpäne ſind zu Einen Lehrling ſucht der Barbier

neben dem Bad Wittekind,

Haus und Garten- Verkauf.Das Haus Nr. 68 in ler hen n,
ſoll verkauft

werden.

S [Firma: Schra-9)

ork iſt, ſondern die Paſſagiere wer
den ſofort nach Ankunft in Quebee mit großen ſchönen Dampſſchiffen billiger nach

Einen ſucht derlempnermeiſter oeßi iGerbſtedt. Ktger tn
Ein Pferd, Fuchs, groß und ſtark,
iſt zu verkaufen Brüderſtraße Nr. 205.

Ein gutes AckerPferd, von zweien die
Wahl, ſteht zu verkaufen bei

Auguſt Boltze in Fienſtädt.

Für feine Hornſtücken zahlt den höch
ſten Preis Friedr. Ant. Spieß

am Waiſenhauſe.

100 150 Centner Heu
liegen zum Verkauf in der Mühle zu Zö
ſchen bei Merſeburg.

Feinſtes Weizen -Mehl, ameri
kaniſch gemahlen, bei

W. Fürſtenberg.

Jch wohne jetzt große Steinſtraße Nr.

30. Dr. Jacobſon,pract. Arzt.

Böllberg.
Mittwoch Geſellſchaftstag mit gut be

ſetzter Muſik. Ratſch.
Bad Wittekind.

j Heute, Mittwoch, Nachmittag Con
eert von den Geſchwiſtern Drechsler.

Den 2ten und Zten Oſterfeiertag ladet
zum Tanzvergnügen freundſchaftlich ein

G. Thielicke,
Reſtauration bei Niemberg.

Stadttheater in Halle.
B. Vorletzte Vorſtellung.

Mittwoch den 27. März: Zum Benefiz
für Herrn Reimelt: Auf allgemeines
Verlangen Zum Aten und letzten Male
Deborah, Volksſchauſpiel in 4 Akten
von Dr. Moſenthal.

r 2 7

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Heute Morgen S Uhr entſchlief ſanft
zu einem beſſeren Leben unſere kleine liebe
Margaretha.

Halle, den 25. März 1850.
verkaufen Ranniſche Straße Nr. 435. W. Hoske, gr. Klausſtr. Nr. 893. Ad. Stoye und Frau.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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Beilage zu Nr. 72 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land,
R ittwoch den 27. März 1850.

Deutſchland.
Berlin, d. 24. März. Die Nummern 15 und 16 der

Geſetz- Sammlung enthalten folgende Geſetze:
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-

ßen c. c. verordnen, unter Zuſtimmung beider Kammern, was folgt:
é 1. Der durch die Geſetz Sammlung vom Jahre 1848 veröffentlichte

taatshaushalts Etat für das Jahr 1849 wird in Folge der durch die
Kammern bewirkten Reviſion in Einnahme auf 94,174,380 Thlr. vier
und neunzig Millionen hundert vier und ſiebenzig tauſend drei hundert und
achtzig Thaler, und in Ausgabe auf 91,148,790 Thlr. vier und neunzig
Millionen ein hundert acht und vierzig tauſend ſieben hundert und neunzig
Thaler, ſchließlich feſtgeſtellt. S. 2. Der Finanzminiſter iſt mit der Aus
führung dieſes Geſetzes beauftragt. Urkundlich unter Unſerer Höchſteigen
händigen Unterſchrift und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850.
(I.. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.
von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.
Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preu-

ßen c. c. verordnen unter Zuſtimmung beider Kammern was folgt:
S. 1. Der Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1850 wird in Einnahme
auf 91,338,448 Thir. ein und neunzig Millionen drei hundert acht und
dreißig tauſend vier hundert acht und vierzig Thaler, und in Ausgabe auf
90,974,393 Thlr. neunzig Millionen neun hundert vier und ſiebenzig tau-
ſend drei hundert drei und neunzig Thaler, an fortdauernden, und
4,925,213 Thlr. vier Millionen neun hundert fünf und zwanzig tauſend
zwei hundert und dreizehn Thaler, an außerordentlichen Ausgaben feſtgeſtellt.
S. 2. Der Finanzminiſter iſt mit der Ausführung dieſes Geſetzes beauf-
tragt. Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei
gedrucktem Königlichen Jnfſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850.
I. S.) Friedrich Wilhelm.Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.

von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.
von Stockhauſen.

Staatshaushalt- Etat für das Jahr 1850.
Einnahme. I. Finanz-Miniſterium. Domainen und Forſten

a) von den Domainen 5,778,751 Thlr. von den Forſten 4,921,985
Thlr. c) aus Domainen Ablöſungen 1,000,000 Thlr. d) aus der Cen-
tral- Verwaltung 1819 Thlr. Direkte Steuern a) Grundſteuer 10,106,493
Thlr. Klaſſenſteuer 7,632,126 Thlr. Gewerbeſteuer 2,580,814
Thlr. verſchiedene Einnahmen einſchließlich der Strafgelder 19,747
Thlr. Jndirekte Steuern: a) Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs
Abgaben 13,500,000 Thlr. Uebergangs- Abgabe von vereinsländiſchem

Wein, Moſt und Taback 176,800 Thlr. c) Rübenzuckerſteuer 300,000
Thlr. 4) Niederlage-, Krahn, Waage-, Blei Zettel und Siegelgel
der 40,000 Thlr. e) konventionsmäßige Schifffahrts Abgaben 630,300
Thlr. Branntweinſteuer 5,000,000 Thlr. 8) Braumalzſteuer 1,044,700
Thlr. Steuer vom inländiſchen Weinbau 40,000 Thlr. Steuer vom
in ländiſchen Tabacksbau 130,600 Thlr. Mahlſteuer 1,959,850 Thlr.,

Schlachtſteuer 1,230,650 Thlr. Stempelſteuer 3,600,000 Thlr.
n) Chauſſeegeld 1,160,000 Thlr. 0) Brück, Fähr- u. Hafengelder, Strom
u. Kanal Gefälle 894,700 Thlr. p) Hypotheken und Gerichtsſchreiberei
Gebühren 168,220 Thlr. Soll und Steuerſtrafgelder und Konfiskat
Erlöſe 69,600 Thlr. x) Verſchiedene Einnahmen 126,504 Thlr. Aus
dem Salzmonopol: a) Für Salz 8,392,779 Thlr. Verſchiedene Ein
nahmen 7564 Thlr. Von der Lotterie: a) Gewinnantheil 910,822 Thlr.,
b) Verſchiedene Einnahmen 49,378 Thlr. Von dem Seehandlungs Jn-
ſtitute: Antheil an dem Gewinne der Preußiſchen Bank (H. 36. Nr.
4. der Bankordnung) 122,000 Thlr. Von der Darlehnskaſſen Verwal
tung Geſetz vom 15. April 1848) 224,300 Thlr. Allgemeine Kaſſen
Verwaltung a) Penſionsbeiträge 108,950 Thlr. b) verſchiedene Einnah-
men 396,878 Thlr. Summa 71,426,330 Thlr.

II. Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-
beiten. Von der Poſt und Telegraphen- Verwaltung a) Von der Poſt
6,730,884 Thlr. von der Telegraphie 61,340 Thlr. Verwaltung für
Handel, Gewerbe und Bauten: a) Von der Porzellan Manufaktur in
Berlin 194,337 Thlr. b) verſchiedene Einnahmen 74,086 Thlr. Von
den Bergwerken Hütten und Salinen: a) von Gruben 2,186,930 Thlr.,
b) von Hüttenwerken 1,877,087 Thlr., c) von Salinen 1,324,547 Thlr.
d4) Bergwerks Gefälle und Sporteln 670,903 Thlr. e) Sonſtige Einnah
men 14,342 Thlr. Summa 13,134,456 Thlr.

m

III. Juſtiz-Miniſterium. a) Sporteln 5,131,957 Thlr. b) Emolumente der Beamten 211,885 Thlr. verſchiedene 875
d) Juſtiz-OffiziantenWittwenkaſſe 2613 Thlr. Summa 5,494,965

r.

IV. Miniſterium des Jnnern. Verſchiedene Einnahmen: a) Ausder Verwaltung des Jnnern 13,170 Th. aus der n
tung 16,304 Thlr. Summa 29,474 Thlr.

V. Miniſterium für land wirthſchaftliche Angelegenhei-
wie Gebühren und Auslagen der Auseinanderſetzungs- Behörden 964,569

r.

VI. Miniſterium der geiſtlichen Unterrichts- und Medizi
nal-Angelegenheiten. Verſchiedene Einnahmen a) Aus der geiſt
lichen Verwaltung 612 Thlr. b) aus der Unterrichts Verwaltung 60,014
Thlr. 0) aus dieſen beiden Verwaltungen gemeinſchaftlich 8770 Thlr.,
d) aus der Medizinal Verwaltung 927 Thlr. Summe 70,323 Thlr.

VII. Kriegs-Miniſterium. Verſchiedene Einnahmen 218,331 Thlr.,
Summe der Einnahmen 91,338,448 Thlr.

Fortdauernde Ausgaben. A. Betriebs-, Erhebungs- und Ver-
waltungskoſten und Laſten der einzelnen Einnahmezweige. I. Finanz
Miniſterium. Der Domainen und Forſten a) Der Domainen 1,035,831
Thlr. b) der Forſten 2,468,035 Thlr. c) Central Verwaltung der Do
mainen und Forſten 85,150 Thlr. Der direkten Steuern: a) Der Grund-
ſteuer 481,902 Thlr. der Klaſſenſteuer 296,753 Thlr. c) der Gewer
beſteuer 105,025 Thlr. Der indirekten Steuern a) Gemeinſame Laſten
und Verwaltungskoſten ſämmtlicher Einnahmezweige 3,602,858 Thlr. b)
der Schifffahrts Abgaben 46,438 Thlr. der Stempelſteuer 55,581
Thlr. der Chauſſeegelder 150,414 Thlr. e) der Brück, Fähr u. Ha
fengelder 40,400 Thlr. der Hypotheken- und Gerichtsſchreiberei-Gebüh-
ren 71,133 Thlr. des Salzmonopols: a) Salzankaufs Verpackungs
und Transportkoſten 2,789,781 Thlr. Salzdebits- Verwaltungskoſten
270,562 Thlr. der Lotterie 163,132 Thlr. des Seehandlungs Jnſtituts
die Verwaltungskoſten im Betrage von 58,061 Thlr. 15 Sgr. werden aus
den Fonds des Jnſtituts beſtritten, der Darlehns Kaſſenverwaltung a)
Verwaltungskoſten 46,620 Thlr. b) Dispoſitionsfonds zur Deckung etwai-
ger Ausfälle und zur Wiedereinlöſung der Darlehnskaſſenſcheine 16.
des Geſetzes vom 15. April 1848.) 177,680 Thlr. der Hauptmünze: die
Verwaltungskoſten im Betrage 18,731 Thlr. werden aus dem Gewinne,
nöthigenfalls aus dem Betriebsfonds der Münze beſtritten, Summe
11,887,295 Thlr.

II. Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-
beiten. Der Poſt- und Telegraphen Verwaltung a) der Poſt 6,046,897
Thlr. b) der Telegraphie 148,250 Thlr. der Porzellan Manufaktur in
Berlin 181,987 Thlr. der Bergwerke, Hütten und Salinen a) Betriebs-
koſten 2c. der Gruben 1,583,760 Thlr. Betriebskoſten c. der Hütten
1,698,281 Thlr. Betriebskoſten c. der Salinen 1,019,672 Thlr. d)
Verwaltungskoſten der Aufſichtsbehörden 372,780 Thlr. e) zu techniſchen
und wiſſenſchaftlichen Zwecken 112,192 Thlr., verſchiedene Ausgaben
27,884 Thlr. Summe der Betriebs- Ausgaben 23,178,398 Thlr.

Dotationen. An das Kronfideikommiß aus den Ueberſchüſſen
der Domainen und Forſten nach H. III. der Verordnung vom 17. Januar
1820 Geſetz Sammlung S. 9) einſchließlich 73,099 Thlr. Agio von
548,240 Thlr. Gold 2,573,099 Thlr. Oeffentliche Schuld a) zur Verzin
ſung 4,886,271 Thlr. b) zur Tilgung 2,533,017 Thlr. an Zuſchuß-
renten zur Tilgung von Provinzialſchulden und an Koſten der Kaſſenan-
weiſungen 22,414 Thlr. d) Verwaltungskoſten 59,829 Thlr. Für die
Kammern: a) für die Erſte Kammer 33,070 Thlr. für die Zweite
Kammer 189,430 Thlr. Summe der Dotationen 10,297,130 Thlr.

C. Staatsverwaltungs-Ausgaben. I. Staats- Miniſterium
Büreau des Staats Miniſteriums 34,900 Thlr. Geheimes Civil Kabinet
18,600 Thlr. General Ordens Kommiſſion 20,200 Thlr. Verwaltung
des Staatsſchatzes und Münzweſens 14,980 Thlr. Ober KR*echnungskam-
mer 118,168 Thlr. Summe 206,848 Thlr.

II. Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten. a)
Miniſterium 89,910 Thlr. Geſandtſchaften und Konſulate 464,570
Thlr. c) verſchiedene Ausgaben 74,710 Thlr. Staatsarchiv 5,250 Thlr.
Provinzial Archive 11,125 Thlr. Beitrag zu den Bau und Ausrüſtungs-
Tee der Feſtungen Ulm und Raſtatt 278,507 Thlr. Summe 924,135

tr.
III. Finanz-Miniſteri um. Central Finanz Verwaltung Gene-

ral Verwaltung der Steuern und General Staatskaſſe 168,920 Thlr.
Allgemeine Wittwen VerpflegungsAnſtalt: a) Rente von früher eingezo
genen Kapitalien und Grundſtücken 130,107 Thlr., b) Zuſchuß aus der
Garantie vom Jahre 1775 448,900 Thlr. Paſſiva der General Staats-
kaſſe: a) Entſchädigungen für aufgehobene Rechte und Nutzungen 267,755
Thlr. Zinſen der Amtskautionen 227,000 Thlr. c) zur Verzinſung
und Tilgung der zum Neubau von Chauſſeen aufgenommenen Kapitalien
(Prämien Anleihe) 684,000 Thlr. d) Zuſchuß zur Verzinſung und Til
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gung verſchiedener, vom Staate nicht übernommener Provinzial und
Kommunalſchulden 23,700 Thlr. Penſionen und Kompetenzen rc. 3)
Penſionen u. Unterſtützungen 1,347,000 Thlr., b) Penſions Ausſterbefonds
1,196,829 Thlr. Ober Präfidien und Regierungen a) Beſoldungen und
andere perſönliche Ausgaben 1,341,082 Thlr. Diäten, Fuhrkoſten und
Geſchäftsbedürfniſſe 368,800 Thlr. Verſchiedene Ausgaben 35,284 Thlr.
Allgemeine Fonds: a) Zur Ablöſung von Paſſivrenten 50,000 Thlr. b)
DispofitionsFonds zu Gnadenbewilligung aller Art 300,000 Thlr., c) zu
unvorhergeſehenen Ausgaben 275,000 Thlr. Summe 6,864,377 Thlr.

IV. Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten: a) Central Verwaltung des Miniſteriums 18,800 Thlr.
Abtheilung für Handel Gewerbe, Bau und EiſenbahnAngelegenheiten,
techniſche Deputation für Gewerbe und techniſche Bau Deputation 150,793
Thlr. e) für das bautechniſche Beamten Perſonal und die Hafen und
Schifffahrts Beamten 472,746 Thlr. zur Unterhaltung der Waſſerwerke
der unchauſfirten Wege und der Dienſtgebäude der Regierungen 1,096,7 13
Thlr., e) zur Unterhaltung der Chauſſeen 2,075,475 Thlr., t) zur Unter
haltung der Bezirksſtraßen auf dem linken Rheinufer 149,743 Thlr. 8)
zu ChauſſeeNeubauten 1,000,000 Thlr. zur Beförderung des Eiſen
bahnbaues 1,515,929 Thlr. i) zur Förderung gewerblicher und Handels
zwecke 305,602 Thlr., Summe 6,636,058 Thlr.

V. Juſtiz- Miniſter ium: a) Miniſterium 91,298 Thlr., b) Ober
Tribunal und Rheiniſcher Reviſions und Kaſſationshof 142,170 Thlr.,
c) Appellationsgerichte 1,264,865 Thlr., d) Gerichte erſter Jnſtanz 6,578,964
Thlr. e) Kriminalkoſten 904,216 Thlr. Verſchiedene Ausgaben 57,200
Thlr. JuſtizOffizianten Wittwenkaſſe 2613 Thlr. Summe 9,041,826
Sr. Miniſterium des Jnnern: a) Miniſterium 89,920 Thlr.,

Statiſtiſches Büreau unter meteorologiſches Jnſtitut 15,990 Thlr. c)
Landrathsämter 732,238 Thlr. d) Polizei-Verwaltungskoſten in den grö-
feren Städten und in mehreren einzelnen Ortſchaften 712,697 Thlr., e)
DiſtriktsKommiſſarien in der Provinz Poſen 54,030 Thlr., LandGen-
darmerie 862,357 Thlr. Straf und Beſſerungs Anſtalten 684,857
Thlr., Armen und Wohlthätigkeits Anſtalten 166,574 Thlr., Ver
ſchiedene Ausgaben zu polizeilichen Zwecken und zu Bedürfniſſen der Ver
waltung des Jnnern 187,479 Thlr., Summe 3,506,142 Thlr.

VII. Miniſterium für land wirthſchaftliche Angelegen-
heiten a) Miniſterium 36,240 Thlr., b) ReviſionsKollegium für Lan
deskulturSachen 24,300 Thlr., c) Auseinanderſetzungs Behörden 1,098,636
Thlr., 4) Zur Förderung der Landkultur und der Pferdezucht 117,978
Thlr. Geſtüt Verwaltung a) für die Haupt Geftüte und TrainirAnſtal
ten 33,911 Thlr., b) für die Landgeſtüte 104,005 Thlr., c) Koſten der
Central Verwaltung und ſonſtige Ausgaben 35,260 Thlr. Summe

1,450,329 Thlr. unVII. Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und Me
dizinal- Angelegenheiten: a) Miniſterium (einſchließlich 19,965
Thlr. Dispoſitions-Fonds zu unvorhergeſehenen Ausgaben) 130,797 Thlr.,

Evangeliſcher Kultus 331,924 Thlr. 0) Katholiſcher Kultus 721,211
Thlr., a) Unterrichtsweſen, Künſte und Wiſſenſchaften 1,396,641 Thlr.,
e) Gemeinſame Ausgaben für Kultus und Unterricht 499,168 Thlr.
Medizinalweſen 293,934 Thlr., Summe 3,373,675 Thlr.

X. Kriegs-Miniſterium: a) Miniſterium und General Mili-
tairkaſſe 248,538 Thlr., für das Heerweſen 21,751,915 Thlr., für
die Marine 282,448 Thlr., d) für das Jnvalidenweſen 3,013,364 Thlr.,
e) für das große Militär-Waiſenhaus in Potsdam 120,050 Thlr. für
die Militär Wittwenkaſſe, Zinſen und Zuſchuß 79,060 Thlr., Summe
25,495,375 Thlr. Summe der fortdauernden Ausgaben 90,974,393 Thlr.

Einmalige und außerordentliche Ausgaben. Finanz-
miniſterium. a) Zu den Diäten und Reiſekoſten der Abgeordneten
zum Volkshauſe in Erfurt und zu ſonſtigen dahin einſchlagenden Ausgaben
100,000 Thlr. b) Domainen Verwaltung Zur Vollendung des Baues
und der Einrichtung der Waſſermühlen am Mühlendamm in Berlin (Reſt)
27,000 Thlr. zur Unterhaltung der Meliorationen am Schwarzwaſſer und
der Brahe 10,000 Thlr. c) Forſt- Verwaltung zur Ablöſung von Forſt
Servituten 20,000 Thlr. Direkte Steuer- Verwaltung Zur Erleichte-
rung der Weinbergsbeſitzer in der Rheinprovinz bei der GrundſteuerEnt
richtung 12,000 Thlr. e) SalzdebitsVerwaltung: Zum Bau neuer Salz-
magazine bei Charlottenburg 72,000 Thlr.; Summa 241,000 Thlr. Mi
niſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten a) zu Land und
Waſſer Bauten und zu öffentlichen Arbeiten 1,750,000 Thlr., b) Zuſchuß zur
Verſtärkung des Chauſſee-Neubaufonds 250,000 Thlr. Juſtiz- Miniſterium
a) Zum Bau von Gerichts und Gefängnißlokalien 382,000 Thlr. Auf
dieſe Summe ſind für 1850 zur Dispoſition zu ſtellen 289,280 Thlr.
zur Deckung von Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegen die Etats
100,000 Thlr. c) zur Annahme von Hülfsarbeitern beim Ober Tribunal
und von Stellvertretern für dieſelben bei den betreffenden Gerichtsbehörden
10,720 Thlr. Miniſterium des Jnnern a) zum Bau und zur Reparatur
von Strafanſtalts Gebäuden 191,399 Thlr. Koſten zur Unterhaltung
der Grenzyolizei an der Ruſſiſchen Grenze in der Provinz Preußen 7568

Thlr. Miniſterium für land wirthſchaftliche Angelegenheiten a) zur Ver
ſtärkung des allgemeinen Betriebsfonds für die AuseinanderſetzungsBehör-
den 6486 Thlr. b) Beihülfe zur Abwehrung der Verſandungen im Blei-
bache bei Commern, Regierungs- Bezirk Aachen 400 Thlr. c) zu Melio
rationen einſchließlich 70,000 Thlr. für die Bocker Haide und das Lippe-
bruch 120,000 Thlr. Miniſterium der geiſtlichen Unterrichts und Me
dizi nal- Angelegenheiten a) zu größeren Kirchenbauten, einſchließlich
50,000 Thlr. zur Fortſetzung des Dombaues in Köln 72,000 Thlr. b) zur
Unterſtützung der Gymnafial Lehrer 25,000 Thlr. zur Unterſtützung
der Elementar-Lehrer 25,000 Thlr. d) zu Unterſtützungen für arme Künſt
ler und Literaten 1000 Thlr. e) zur Fortſetzung des Ba ues des nuen
Muſeums in Berlin und ſeiner künſtleriſchen Dekoration 50,000 Thlr.,

zum Neubau eines Anatomie- Gebäudes für die Univerſität in Königs
berg 10,000 Thlr. g) Zuſchuß zum Patronats Baufonds 65,000 Thlr.
Kriegs- Miniſterium a) Mehrkoſten der größeren Friedensſtärke der Trup
pentheile, welche die Beſatzungen der Bundesfeſtungen Mainz und Luxem-
burg bilden 117,810 Thlr. b) zum Retabliſſement der Defenſions Artil-
lerie 100,000 Thlr., c) für den Bau und die Unterhaltung der Feſtungen c.
775,000 Thlr, d) zur Herrichtung eines Marine Etabliſſements und zum
Bau von Kriegsſchiffen 717,550 Thlr. Summe der einmaligen und außer
ordentlichen Ausgaben 4,925,213 Thlr.

D
m

Gemeinde Ordnung
fur den

Preußiſchen Staat.
(Fortſetzung.)

Titel II.Von den Gemeinden, W mehr als 1500 Einwohner
aben.

Abſchnitt II.Bon der Zuſammenſetzung und Wahl des Gemeinde Vorſtandes.
H. 27. Der Gemeinde-Vorſtand beſteht aus dem Bürgermeiſter, einem

Beigeordneten als deſſen Stellvertreter und einer Anzahl von Schöffen
(Stadträthen Rathsherren Rathmännern), nämlich in Gemeinden von

weniger als 2,500 Einwohnern 2 Schöffen,
2,500 bis 10,000 410,001 30,000 630,001 60,000 860,001 100,000 10 7Bei mehr als 100,000 Einwohnern treten für jede weiteren 50,000

Einwohnern zwei Schöffen hinzu. Wo die Zahl der Mitglieder des Ge
meinde-Vorſtandes (Magiſtrats) nach den bisherigen Beſtimmungen eine
größere geweſen iſt, verbleibt es bei der letzteren ſo lange, als nicht der
Gemeinde-Rath mit Genehmigung des Bezirks-Rathes eine Verminderung
beſchloſſen hat. Alle Gemeinden von großem Umfange oder von zahlrei-
cher Bevölkerung werden von dem Gemeinde- Vorſtande in Ortsbezirke ge
theilt, nach Anhörung des Gemeinde-Rathes Jedem Bezirk wird ein Be
zirks-Vorſteher vorgeſetzt, welcher vom Gemeinde Rath aus den Wählern
des Bezirks auf ſechs Jahre erwählt und vom Gemeinde Vorſtand beſtä-
tigt wird. Die Bezirks Vorſteher ſind Organe des Gemeinde Vorſtandes
und verpflichtet, ſeinen Anordnungen Folge zu leiſten ihn namentlich in
den örtlichen Geſchäften des Bezirks zu unterſtützen. Jn den in H. 13
erwähnten Ortſchaften kann der Bürgermeiſter nach Beſtimmung des Land
rathes durch ein daſelbſt wohnendes Mitglied des Gemeinderaths welches
dieſer zu wählen hat, vertreten werden.

H. 28. Mitglieder des GemeindeVorſtandes können nicht ſein: 1) die
Mitglieder der Auffichts- Behörde 2) die Mitglieder des GemeindeRaths,
ingleichen GemeindeUnterbeamte einſchließlich des Gemeinde Einnehmers;
3) Geiſtliche und Lehrer an öffentlichen Schulen 4) die Mitglieder des
Richterſtandes und die Beamten der Staatsanwaltſchaft 5) die Polizei
beamten 6) die zum ſtehenden Heere und die zu den Landwehrſtämmen
gehörenden Perſonen. Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwieger
ſohn Brüder und Schwäger dürfen nicht zugleich Mitglieder des Gemein
devorſtandes ſein. Entſteht die Schwägerſchaft im Laufe der Wahlperiode,
ſo ſcheidet dasjenige Mitglied aus, durch welches das Hinderniß herbeige
führt worden iſt. Vater und Sohn Schwiegervater und Schwiegerſohn,
ſowie Brüder, dürfen nicht zugleich Mitglieder des Gemeindevorſtandes
und Gemeinderathes ſein. Perſonen welche die in dem Geſetze vom 7.
Februar 1835, (Geſetz- Sammlung S. 18) bezeichneten Gewerbe betreiben,
können nicht Bürgermeiſter ſein.

H. 29. Die Beigeordneten und die Schöffen, deren Zahl in 27 be
ſtimmt iſt, werden von dem Gemeinderathe durch abſolute Stimmenmehr
heit auf 6 Jahre gewählt. Alle drei Jahre ſcheidet die Hälfte der Schöf
fen aus und wird durch neue Wahlen erſetzt. Die das erſte Mal Aus
ſcheidenden werden durch das Loos beſtimmt. Die Ausſcheidenden können
wieder gewählt werden. Außer den Schöffen können wo es das Bedürf
niß erfordert, noch ein oder mehrere Mitglieder (Syndikus, Kämmerer,
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Schulrath, Baurath u. ſ. w.) für beſondere Geſchäftszweige gewählt wer
Die Bürgermeiſter und die etwaigen beſoldeten Mitglieder des Ge

meindevorſtandes werden vom Gemeinderathe durch abſolute Stimmen-
mehrheit auf 12 Jahre gewählt.

ſ. 30. Für jedes zu wählende Mitglied des Gemeindevorſtandes wird
beſonders abgeſtimmt. Wird die abſolute Stimmenmehrheit bei der erſten
Abſtimmung nicht erreicht, ſo werden diejenigen vier Perſonen auf wel
che die meiſten Stimmen gefallen ſind, auf eine engere Wahl gebracht.
Wird auch hierdurch die abſolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, ſo findet
unter denjenigen zwei Perſonen, welche bei der zweiten Abſtimmung die
meiſten Stimmen erhalten haben eine engere Wahl ſtatt. Bei Stim
mengleichheit entſcheidet das Loos.

31. Die gewählten Bürgermeiſter und Beigeordneten bedürfen der
Beſtätigung. Die Beſtätigung ſteht in Gemeinden von mehr als 10,000
Einwohnern dem Könige, in den übrigen Gemeinden dem Regierungsprä-
fidenten zu. Die Beſtätigung kann nur nach Anhörung des Bezirksrathes
verſagt werden. Wird die Beſtätigung verſagt, ſo ſchreitet der Gemeinde
rath zu einer neuen Wahl. Wird auch dieſe Wahl, nach Anhörung des
Beiirksrathes nicht beſtätigt, ſo ſteht dem Könige, beziehungsweiſe dem
Regierungs Präſidenten die Ernennung auf höchſtens 6 Jahre zu. Daſ
ſelbe findet ſtatt, wenn der Gemeinderath die Wahl verweigern ſollte

H. 32. Die Mitglieder des Gemeindevorſtandes werden vor ihrem
Amtsantritte durch den Bürgermeiſter in öffentlicher Sitzung des Gemein
derathes in Eid und Pflicht genommen der Bürgermeiſter wird vom Re
gierungs Präſidenten oder einem von dieſem zu ernennenden Kommiſſar in
öffentlicher Sitzung des Gemeinderathes vereidet.

Abſchnitt III.Von den Verſammlungen rn Geſchäften des Gemeinde-
rathes.

H. 33. Der Gemeinderath hat über alle Gemeindeangelegenheiten zu
veſchließen, ſoweit dieſelben nicht ausſchließlich dem Gemeindevorſtande
überwieſen ſind. Sein Gutachten giebt er über alle Gegenſtände ab, wel
che ihm zu dieſem Zwecke durch die Auffichtsbehörden vorgelegt werden.
Die von dem Gemeinderath gefaßten Beſchlüſſe find für die Gemeinde
verpflichtend, doch kann der Gemeinderath nicht die gefaßten Beſchlüſſe
zur Ausführung bringen. Die Mitglieder des Gemeinderathes ſind an kei-
nerlei Jnſtructionen oder Aufträge der Wähler und der Wahlbezirke ge
bunden. Ueber andere als Gemeindeangelegenheiten kann der Gemeinde-
rath nur dann berathen, wenn ſolche durch beſondere Geſetze oder in ein
zelnen Fällen durch Aufträge der Aufſichtsbehörde oder der BezirksRegie-
rung an ihn gewieſen ſind. Der Gemeinderath controlirt die Verwal-
tung. Er iſt daher berechtigt, ſich von der Ausführung ſeiner Beſchlüſſe
und der Verwendung aller Gemeinde- Einnahmen Ueberzeugung zu ver-
ſchaffen. Er kann zu dieſem Zwecke die Akten einſehen und Ausſchüſſe aus
ſeiner Mitte ernennen.

34. Der Gemeinderath wählt jährlich einen Vorſitzenden ſo wie
einen Stellvertreter deſſelben aus ſeiner Mitte. Der Gemeinderath ver
ſammelt ſich, ſo oft es ſeine Geſchäfte erfordern. Der Vorſtand wird zu
allen Verſammlungen eingeladen der Gemeinderath kann verlangen daß
Abgeordnete des Vorſtandes anweſend ſind. Der Vorſtand muß gehört
werden, ſo oft er es verlangt.

H. 35. Die Zuſammenberufung des Gemeinderathes geſchieht durch
den Vorfitzenden; fie muß erfolgen, ſobald es von einem Viertel der Mit
glieder des Gemeinderathes oder von dem Gemeindevorſtande verlangt wird.

S. 36. Die Art und Weiſe der Zuſammenberufung wird ein für
allemal von dem Gemeinderath feſtgeſtellt. Die Zuſammenberufung erfolgt
unter Angabe der Gegenſtände der Verhandlung mit Ausnahme dringen-
der Fälle muß dieſelbe wenigſtens zwei freie Tage vorher ſtatthaben.

H. 37. Durch Beſchluß des Gemeinderathes können auch regelmäßige
Sitzungstage feſtgeſetzt, es müſſen jedoch auch dann die Gegenſtände der
Verhandlung mindeſtens zwei freie Tage vorher den Mitgliedern des Ge
meinderathes und dem Vorſtande angezeigt werden.
H. 38. Der Gemeinderath kann nur beſchließen wenn mehr als die
Hälfte ſeiner Mitglieder zugegen iſt. Eine Ausnahme hiervon findet ſtatt,
wenn der Gemeinderath, zum drittenmale zur Verhandlung über denſel-
ben Gegenſtand zuſammenberufen, dennoch nicht in genügender Anzahl er
ſchienen iſt. Bei der zweiten und dritten Zuſammenberufung muß auf
dieſe Beſtimmung ausdrücklich hingewieſen werden.

H. 39. Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden. Wer nicht
mitſtimmt wird zwar als anweſend betrachtet, die Stimmenmehrheit wird
aber lediglich nach der Zahl der Stimmenden feſtgeſtellt. Bei allen Wah
len findet das im H. 30 vorgeſchriebene Verfahren ſtatt.

S. 40. An Verhandlungen über Rechte und Verpflichtungen der Ge
meinde darf derjenige nicht Theil nehmen deſſen Intereſſe mit dem der
Gemeinde in Widerſpruch ſteht. Kann wegen dieſer Ausſchließung eine
veſchlußfähige Verſammlung nicht gehalten werden ſo hat der Gemeinde
Vorſtand oder wenn auch dieſer aus dem vorgedachten Srunde einen gül
tigen Beſchluß zu faſſen nicht befugt iſt, die Aufſichts Behörde für die

Wahrung des Gemeinde Intereſſes zu ſorgen und nöthigenfalls einen be
ſonderen Vertreter für die Gemeinde zu beſtellen.

S. 41. Die Sitzungen des Gemeinderathes ſind öffentlich. Für ein
zelne Gegenſtände kann durch beſonderen Beſchluß, welcher in geheimer
Sitzung gefaßt wird, die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen werden. Die Sitzun
gen dürfen nicht in Wirthshäuſern oder Schenken gehalten werden.
S. 42. Der Vorſitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet und ſchließt

die Sitzungen und handhabt die Ordnung in der Verſammlung. Er kann
jeden Zuhörer aus dem Sitzungszimmer entfernen laſſen, welcher öffentliche
Zeichen des Beifalls oder des Mißfallens giebt oder Unruhe irgend einer
Art verurſacht.

H. 43. Die Beſchlüſſe des Gemeinderathes und die Namen der dabei
anweſend geweſenen Mitglieder ſind in ein beſonderes Buch einzutragen
Sie werden von dem Vorſitzenden und wenigſtens drei Mitgliedern unter
zeichnet. Die Stelle der Letzteren kann ein von dem Gemeinderathe ge
wählter, in öffentlicher Sitzung hierzu von dem Bürgermeiſter vereideter
Protokollführer vertreten. Alle Beſchlüſſe find dem Gemeindevorſtande
mitzutheilen.

H. 44. Der Gemeinderath beſchließt über die Benutzung des Ge
meindevermögens. Ueber das Vermögen, welches nicht der Gemeinde-Cor
poration in ihrer Geſammtheit gehört, kann der Gemeinderath nur inſo
fern beſchließen, als er dazu durch den Willen der Betheiligten oder durch
ſonſtige Rechtstitel berufen iſt. Auf das Vermögen der Corporationen
und Stiftungen, ſo wie auf dasjenige, welches blos den Hausbeſitzern oder
eng Klaſſen der Einwohner gehört, haben andere Perſonen keinen An
pruch.

H. 45. Die Genehmigung des Bezirks-Rathes iſt erforderlich: 1) zu
Veräußerungen von Grundſtücken und Gerechtſamen, welche jenen geſetz
lich gleichgeſtellt ſind, ſo wie zu Anleihen, durch welche der Schuldenbe
ſtand der Gemeinde vergrößert wird 2) zu Veränderungen in dem Ge-
nuſſe von Gemeindenutzungen (Wald, Weide, Haide, Torfſtich u. dgl.

H. 46. Die Theilnahme an den Gemeindenutzungen kann der Ge
meinderath von der Entrichtung einer jährlichen Abgabe und anſtatt oder
neben derſelben von Entrichtung eines Einzugs oder Einkaufsgeldes ab
hängig machen. Durch die Zahlung dieſer Abgaben ſo wie anderer Ab
gaben für beſondere Vortheile, die der Aufenthalt in einer Gemeinde ge
währt, darf aber niemals die Ausübung der in S. 3 und 4 bezeichneten
Rechte bedingt werden. Auch für beſondere Vortheile, welche der Aufent
halt in der Gemeinde gewährt, kann eine Abgabe (Einzugsgeld) gefordert
werden. Derartige Beſchlüſſe des Gemeinderathes bedürfen der Genehmi-
gung des Bezirksrathes. Die mit dem Beſitze einzelner Grundſtücke ver
bundenen oder auf ſonſtigen beſonderen Rechtstiteln beruhenden Nutzungs
rechte ſind den Beſtimmungen dieſes Paragraphen nicht unterworfen.

47. Um die durch das Bedürfniß oder die Verpflichtungen der
Gemeinde erforderten Geldmittel zu beſchaffen, können von dem Ge
meinde-Rathe Umlagen nach dem Fuße der direkten Staatsabgaben mit
Ausſchluß der Steuer für den Gewerbebetrieb im Umyerziehen beſchloſ
ſen werden. Zur Erhebung von Zuſchlägen, die nicht in gleichen Pro
zenten auf die direkten Steuern gelegt werden, ſo wie zur Erhebung
aller anderen Arten von Gemeinde-Abgaben, muß die Genehmigung des
BezirksRathes eingeholt werden. Dieſer Genehmigung bedarf es nicht,
wenn auf die Gewerbeſteuer gar keine oder geringere Zuſchläge gelegt
werden ſollen. Zuſchläge, welche die Hälfte des Betrages der Staats
abgaben überſchreiten, dürfen nur mit Genehmigung der Bezirks- Regie
rung erhoben werden. So lange die Reviſion der Steuergeſetzgebung
noch nicht beendigt iſt, können die Gemeinde- Behörden es bei den Grund
ſätzen, nach welchen die Gemeinde Abgaben bisher erhoben worden ſind,
belaſſen. Beſchließt der GemeindeRath eine Abänderung dieſer Grund
ſätze, ſo kommen die vorſtehenden Beſtimmungen in Anwendung.

H. 48. Beſchlüſſe des Gemeinde Rathes über Veräußerungen und
weſentliche Veränderungen von Sachen, welche einen beſonderen wiſſen
ſchaftlichen, hiſtoriſchen oder Kunſtwerth haben, namentlich von Archi
ven, bedürfen der Genehmigung der Bezirks Regierung.

H. 49. Der Gemeinde Rath kann die Gemeinde zur Leiſtung von
Dienſten (Hand und Spanndienſten) behufs Ausführung von Gemeinde
arbeiten verpflichten; die Dienſte werden in Geld abgeſchätt, die Ver
theilung geſchieht nach dem Maßſtabe der Gemeinde Abgaben oder in
deren Ermangelung nach dem Maßſtabe der direkten Steuern. Abwei-
chungen von dieſer Vertheilungsart bedürfen der Genehmigung des Be
zirksrathes. Die Dienſte können mit Ausnahme von Nothfällen durch
taugliche Stellvertreter abgeleiſtet oder nach der Abſchätzung an die Ge

kaſſe bezahlt werden.wegt T. u Bezug auf die Behandlung der Gemeindewaldungen
r die einzelnen Landestheile erlaſſenen Geſetze und Beſtimmungen bleiz in Kreft, bis ihre Abänderung im geſetzlichen Wege erfolgt ſein

wut 51. Derz Gemeinde Rath wählt den Gemeinde Einnehmer und
beſtimmt die von dieſem, ſo wie von anderen Gemeindebeamten, zu lei
ſtenden Cautionen.
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wmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit iſt die Stimme des VorS. 52. Die Erhebung der Gemeindegefälle, ſo wie die Kaſſen und

Rechnungsgeſchäfte für mehrere Gemeinden können demſelben Einneh
mer übertragen werden.

Abſchnitt 1V.Von den Geſchäften des Gemeinde Vorſtandes.
H. 53. Der Gemeinde Vorſtand hat als Orts Obrigkeit und Ge

meinde Verwaltungs Behörde insbeſondere folgende Geſchäfte: 1) die
Geſetze, die Verordnungen und die Beſchlüſſe der ihm vorgeſetzten Be
hörden auszuführen 2) die Beſchlüſſe des GemeindeRathes vorzuberei
ten und auszuführen. Der Gemeinde- Vorſtand hat die Ausführung ſol-
J Beſchlüſſe des Gemeinde Rathes zu beanſtanden, die er für das

emeindewohl nachtheilig erachtet. Erfolgt alsdann in der nächſten
Gemeinderaths Sitzung keine Verſtändigung der beiden GemeindeBehör-
den, ſo iſt die Entſcheidung des BezirksRathes einzuholen. Daſſelbe
gilt für den Fall daß der Gemeinde Vorſtand die Ernennung des ge
wählten Einnehmers (9. 51) beanſtanden zu müſſen glaubt 3) die Ge-
meinde Anſtalten zu verwalten und diejenigen, für welche beſondere Ver
waltungen eingeſetzt ſind, zu beaufſichtigen; 4) die Einkünfte der Ge
meinde zu verwalten die auf dem Etat oder beſonderen Gemeinderaths-
Beſchlüſſen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweiſen und das
Rechnungs und Kaſſenweſen zu überwachen. Von jeder regelmäßigen
Kaſſen Reviſion iſt dem GemeindeRathe Kenntniß zu geben, damit er
ein Mitglied oder mehrere abordnen könne, um dieſem Geſchäfte beizu
wohnen; bei außerordentlichen KaſſenReviſionen iſt der Vorſitzende oder
ein von demſelben ein- für allemal bezeichnetes Mitglied des Gemeinde
Raths zuzuziehen; 5) die Gemeinde in Prozeſſen zu vertreten 6) das
Eigenthum der Gemeinde zu verwalten und ihre Rechte zu wahren;
7) die Gemeinde Beamten, nachdem der Gemeinde Rath darüber ver
nommen worden iſt, anzuſtellen und dieſelben einſchließlich des Gemein-
de Einnehmers zu beaufſichtigen 8) die Urkunden und Akten der Ge-
meinde aufzubewahren 9) die Gemeinde nach Außen zu vertreten und
Namens derſelben mit Behörden und Privatperſonen zu verhandeln, den

Schriftwechſel zu führen und die GemeindeUrkunden in der Urſchrift zu
vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden werden Namens der Ge
meinde von dem Bürgermeiſter oder ſeinem Stellvertreter gültig unter

eichnet; 10) die Gemeinde Abgaben und Dienſte nach den Geſetzen und
eſchlüſſen auf die Verpflichteten zu vertheilen, die Hebeliſten (Rollen)

aufzuſtellen und, nachdem ſie vom Bürgermeiſter vollſtreckbar erklärt
ſind, die Beirreibung zu verfügen. Die Hebeliſten müſſen, bevor die-
ſelben vollſtreckhar erklärt werden vierzehn Tage offen gelegt ſein.

H. 54. Der Vorſtand kann nur beſchließen, wenn mehr als die
Hälfte ſeiner Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe werden nach Stim

ſitzenden entſcheidend. Den Vorſitz führt der Bürgermeiſter oder ſein
Stellvertreter. Der Beigeordnete nimmt auch außer dem Falle der Stell
vertretung an den Verhandlungen und Beſchlüſſen Theil.

H. 55. Der Bürgermeiſter leitet und vertheilt die Geſchäfte des Ge
meinde- Vorſtandes. Jn allen Fällen, wo die vorherige Beſchlußnahme
durch den Vorſtand einen nachtheiligen Zeitverluſt verurſachen würde muß
der Bürgermeiſter die dem GemeindeVorſtande obliegenden Geſchäfte vor
läufig allein beſorgen, jedoch dem letzteren in der nächſten Sitzung behufs
der Beſtätigung oder anderweitigen Beſchlußnahme Bericht erſtatten.

H. 56. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geſchäftszweige,
als zur Erledigung einzelner beſtimmter Angelegenheiten und Aufträge
können auf Beſchluß des Gemeinde-Rathes beſondere Deputationen aus
Mitgliedern des Vorſtandes, Gemeinde-Verordneten und Gemeinde-Wäh-
lern gebildet werden. Die GemeindeVerordneten und die Gemeinde Wäh
ler werden von dem Gemeinde-Rathe die Mitglieder des Vorſtandes von
dem Bürgermeiſter beſtimmt. Dergleichen Deputationen find dem Ge
mein de- Vorſtande untergeordnet. Ein von dem Bürgermeiſter bezeichne
tes Mitglied des Gemeinde-Vorſtandes führt den Vorſitz.

H. 57. Jedes Jahr, bevor ſich der Gemeinde Rath mit dem Haus-
haltsEtat beſchäftigt, hat der Gemeinde-Vorſtand in öffentlicher Sitzuug
des Gemeinde-Rathes über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde
Angelegenheiten einen vollſtändigen Bericht zu erſtatten. Tag und Stunde
der Sitzung werden wenigſtens zwei freie Tage vorher in der Gemeinde
bekannt gemacht.

H. 58. Der Bürgermeiſter hat in der Gemeinde, nach näherer Be
ſtimmung der Geſetze, folgende Geſchäfte zu beſorgen 1) die Handhabung
der Ortspolizei, ſo weit ſie nicht beſonderen Behörden übertragen iſt z
2) die Verrichtungen eines Hülfsbeamten der gerichtlichen Polizei; 3) die
Führung der Perſonenſtands-Regiſter; 4) die Verrichtungen des Polizei
Anwalts, vorbehaltlich der Befugniß der Behörde, in den Fällen 2, 3
und 4 andere Beamten mit dieſen Geſchäften zu beauftragen. Dem Bür
germeiſter am Sitze eines Gerichts kann die Vertretung der Polizei An
waltſchaft bei dem Gerichte auch für die übrigen Gemeinden des Gerichts

Bezirkes gegen angemeſſene Entſchädigung übertragen werden 5) alle ört-
lichen Geſchäfte der Kreis Bezirks-, Provinzial und allgemeinen
Staats- Verwaltung ſofern nicht andere Behörden dazu beſtimmt ſind.

H. 59. Jn Betreff der Befugniß der Gemeinde-Behörden, ortspoli-
zeiliche Verordnungen zu erlaſſen kommen die darauf bezüglichen Geſetze
zur Anwendung.

(Fortſetzung folgt.)

Bekanntmachungen.
Ritterguts Verpachtung.

3 Stunden von Leipzig ſteht ein ſehr
nettes Rittergut für 1100 ſofort zu
verpachten und würde ein Vermoögen von
3500 erſorderlich ſein.

Nähere Auskunft ertheilt der Commiſſ.
Wilh. Gähler in Schkeuditz. Finanzen H

Zur Feſtbäckerei empfehle ich in
beſter Waare zu den billigſten Preiſen:
Citronat,
Noſen-Waſſer,
Roſinen, Corinthen, ſchöne Fa-

rin Zucker und Zucker in Huüten,
Gewürze aller Art,

friſche Schmelzbutter.
W. Fürſtenberg.

Leipzig, den 15. März 1850.
Vorſtehendes Werk iſt vorräthig: in G. C. Knapp's Sort.-Buchh.

Die
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,

deren
Verfaſſung Rechtspflege, Sektenweſen, Lehranſtalten, Handel,

eer, Flotte, Sklaverei, Geſchichte u. Geographie.
Nebſt RNathſchlägen für Answanderer

und dem Texte
der nordamerikaniſchen Eopſitntion, engliſch und deutſch.

on
Franucis Wyſe.

3 Theile in 1 Bande. Preis 1
Rengerſche Buchhandlung.

(Schroedel Simon) in Halle und bei A. Loſſier in Cönnern.
Medoe, die Flaſche 15

et mer die Flaſche 121
5

Wer Riesling, à 10
eiße Franzweine,

zu billigen Preiſen bei
W. Fürſtenberg.

Eine ſchottiſche Turbine
nach dem neueſten Whitelaw'ſchen Prinzipe gebaut, von 30 Pferdekraft, fur ein
Gefall von 7 bis 20 Fuß berechnet, und mit Wellbaum und Zuflußrohr von Eiſen
blech, circa 3520 Kilogramm wiegend, iſt zu dem äußerſt billigen Preiſe von 700
zu verkaufen, und das Nähere auf portofreie Anfragen zu erfahren durch

A. Rudel, Halle, gr. Ulrichsſtraße Nr. 8.
Gebauerſche Buchdyuckerei in Halle.
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